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A. Einleitung

I. Evaluierungsauftrag und Gegenstand der Evaluierung

Im Koalitionsvertrag fiir die 20. Wahlperiode ,Mehr Fortschritt wagen“ zwischen der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands (SPD), Biindnis 90/Die Griinen und den Freien Demokraten (FDP)
wurde beziiglich des Waffenrechts (S. 86) u.a. vereinbart, die ,Waffenrechtsinderungen der vergan-
genen Jahre® zu evaluieren.

Die im Koalitionsvertrag gewidhlte Formulierung ,Waffenrechtsinderungen der vergangenen
Jahre* bezeichnet die Anderungen des Waffengesetzes durch das Dritte Gesetz zur Anderung des
Waffengesetzes und weiterer Vorschriften (Drittes Waffenrechtsinderungsgesetz — 3. WaffRAndG)
vom 17. Februar 2020 (BGBI. 12020, S. 166). Vorhergehende Anderungen - das Zweite Waffenrecht-
sanderungsgesetz aus dem Jahr 2017 mit iberwiegend technischen Anderungen wie u.a. der Klas-
sifizierung fiir Waffenschrinke oder gar noch frithere Anderungen - sind daher nicht Gegenstand
der Evaluierung. Eine umfassende Evaluierung insbesondere der Anderungen des Waffengesetzes
vom 17. Juli 2009, unter Einbeziehung der Waffengesetzinderungen aus 2008 sowie grundsatzli-
cher Probleme des Waffenrechts haben durch eine vom Arbeitskreis II - Innere Sicherheit - der
Standigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Lander (IMK) eingerichtete Arbeits-
gruppe stattgefunden. Der Bericht dieser Expertengruppe ,Evaluierung Waffenrecht” wurde im
Herbst 2011 fertiggestellt.

Das 3. WaffRAndG setzt in seinen weit iberwiegenden Teilen die Richtlinie (EU) 2017/853 des Eu-
ropiischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 zur Anderung der Richtlinie 91/477/EWG
des Rates tiber die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (sog. EU-Feuerwaffenricht-
linie) um (Abl. 6.4.2021, L 115/1). Lediglich ein Teil der Anderungen des Waffengesetzes dient nicht
der Umsetzung der EU-Richtlinie. Die Evaluierung bezieht sich - mit Ausnahme der in der prakti-
schen Umsetzung kontrovers diskutierten Regelungen zu verbotenen Magazinen, zur Folgeprii-
fung des Bedurfnisses und denen auf Grund der Richtlinie umfassend gednderten Regelungen zur
Verbringung (§§ 30 ff. WaffG) - ausschliefRlich auf diese Vorschriften. Maf3geblich hierfiir waren
drei Erwiagungsgrinde:

o Die EU-Kommission hat angekiindigt, die EU-Richtlinie in absehbarer Zeit zu evaluieren und
die Mitgliedstaaten in diese Evaluierung einzubeziehen. Eine dieser Evaluierung vorausge-
hende Evaluierung der richtlinienumsetzenden Vorschriften erschien nicht gewinnbringend.
Etwaige Regelungsdefizite oder Schwierigkeiten beim behordlichen Vollzug konnen im Zuge
der Evaluierung durch die Kommission ermittelt und in den européischen Prozess einge-
bracht werden.

e Die richtlinienumsetzenden Vorschriften des 3. WaffRAndG bewirken eine 1:1 Umsetzung
der EU-Richtlinie, durch die nicht tiber die Vorgaben der EU-Richtlinie hinausgegangen
wurde. Selbst wenn eine Evaluierung zum Ergebnis gefiihrt hitte, dass sich einzelne Regelun-
gen des Gesetzes und damit der Richtlinie nicht bewdhrt haben, hitte der Gesetzgeber keine
Moglichkeit, hinter die Vorgaben der Richtlinie zurtickzufallen.

e Schliefilich fiihrt eine Evaluierung stets zu einer Mehrbelastung der Waffenbehoérden. Ange-
sichts der ohnehin angekiindigten Evaluierung der Richtlinie, die ohne eine erneute Befas-
sung zumindest ausgewdhlter Waffenbehorden nicht moglich sein wird, und der begrenzten
Handlungsspielraume des Gesetzgebers im europarechtlich regulierten Bereich erschien eine
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Evaluierung der richtlinienumsetzenden Vorschriften im Hinblick auf die Belastung der Waf-
fenbehorden unverhiltnisméaRig.

IL. Ziel der Evaluierung

Ziel der Evaluierung ist es, die Erforderlichkeit und Praktikabilitit der Regelungen zu tberpriifen
und etwaige Anderungsbedarfe zu erkennen.

II1. Methode und Konzeption der Evaluierung

Die Evaluierung wurde als ,,interne Evaluierung” in Form einer Selbstevaluierung im Sinne der Ar-
beitshilfe zur Evaluierung von Regelungen der Bundesregierung konzipiert.! Fiir eine interne Eva-
luierung sprach insbesondere die schnellere Verfiigbarkeit der Evaluierungsergebnisse auf Grund
des Verzichts auf ein langwieriges Vergabeverfahren und der Entbehrlichkeit eines u.U. langwieri-
gen Wissenstransfers auf einen externen Evaluator. Die Konzipierung der Evaluierung erfolgte im
Austausch mit dem Statistischen Bundesamt.

Evaluiert wurde auf der Grundlage einer Befragung von Normanwendern - sowohl Behérden als
auch von den Regelungen Betroffener wie Sportschiitzen oder Jiger - da sich insbesondere die
Praktikabilitdt von Regelungen am besten anhand des Empfiangerhorizontes, also vom Horizont
des Normanwenders, beurteilen lasst.

Es wurde ein Fragebogen zu elf Regelungen des WaffG mit mindestens zwei Fragen je Regelung
konzipiert (siehe Anlage). Um eine moglichst umfassende Evaluierungsgrundlage zu gewinnen,
wurden sowohl vom Anwendungsbereich des Waffengesetzes tangierte Verbiande (private Nor-
manwender) als auch Behorden (6ffentliche Normanwender) befragt, wobei die Verbiande die kur-
siv gedruckten Fragen beantworten sollten. Eine Stellungnahme auch zu den tbrigen, an die Be-
horden gerichteten Fragen, blieb ihnen unbenommen.

Adressaten des Fragebogens waren die 16 Innenministerien der Lander, welche gebeten wurden,
bei der Beantwortung der Fragen eine nach ihrem Ermessen reprisentative Anzahl von Waffen-
behoérden zu beteiligen und zu statistischen Zwecken der Auswertung dem BMI mitzuteilen, wie
viele Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse durch die jeweils von ihnen ausgewahlten Waffenbe-
horden betreut werden. Daneben waren auch das Bundesverwaltungsamt und das Bundeskrimi-
nalamt als Waffenbehorden des Bundes Adressaten des Fragebogens. Uber das nachrichtlich betei-
ligte Bundesministerium fiir Erndhrung und Landwirtschaft, Referat 513, wurden die Jagdbehor-
den beteiligt. Die Riickmeldung erfolgt durch Referat 513.

Als private Normanwender wurden sieben Verbiande durch das BMI angeschrieben, zwei weitere
Verbinde wurden auf eigenen Wunsch in die Beteiligung mit einbezogen (Bayerischer Jagdverband
sowie Bund der Militir- und Polizeischiitzen e.V.). Bei den Gbrigen Verbinden handelt es sich um
die folgenden:

e Deutscher Jagdverband e.V.

e TForum Waffenrecht e.V.

1Vgl. Arbeitshilfe zur Evaluierung von Regelungen der Bundesregierung, 2022, S. 10 f., https://www.destatis.de/DE/The-
men/Staat/Buerokratiekosten/Methoden/Downloads/Evaluierung.pdf?__blob=publicationFile
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e Bund Deutscher Sportschiitzen 1975 e.V.

e Der Verband Deutscher Biichsenmacher und Waffenfachhiandler e.V.
e Deutscher Schiitzenbund e.V.

e Bayerischer Sportschiitzenbund e.V.

e Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition (JSM)

IV. Art und Inhalt der Riickmeldungen

Von den 16 beteiligten Landesinnenministerien haben alle eine Stellungnahme abgegeben. Insge-
samt wurden durch die Linder 199 Waffenbehérden von insgesamt 540 Waffenbehorden befragt.
Die befragten Waffenbehorden betreuen insgesamt ca. 550.990 Inhaber waffenrechtlicher Erlaub-
nisse. Die Gesamtzahl der Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnis zum Stichtag 30.06.2023 betrigt
942.742.

Alle vorgenannten Verbiande haben eine Stellungnahme abgegeben.

B. Empirische Analyse und Bewertung der zu evaluierenden Rege-
lungen

I. Folgepriifungen des Bediirfnisses - § 4 Abs. 4 WaffG

1. Zielsetzung und Gegenstand der Regelung

Die Einfiihrung der Folgepriifung des Bedurfnisses als wiederkehrende, alle fiinf Jahre vorzuneh-
mende Uberpriifung erfolgte in Umsetzung des Art. 5 Abs. 2 der EU-Feuerwaffenrichtlinie. Hier-
nach sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, ein Uberwachungssystem einzurichten, das sie kontinu-
ierlich oder nicht kontinuierlich betreiben und mit dem dafiir Sorge getragen wird, dass die Vo-
raussetzungen fiir eine waffenrechtliche Erlaubnis, worunter auch das Bediirfnis zu subsumieren
ist, erfiillt sind. Die Anderungen in § 4 Absatz 4 Satz 3 tragen dieser Vorgabe Rechnung. Zudem dient
die Vorschrift auch der Umsetzung des Grundsatzes, die Anzahl von Waffen im Volk méglichst ge-
ring zu halten.

2. Empirische Ergebnisse und Bewertung

a) Ruckmeldung zu Frage 1 - Wie viele Fille (in den Jahren 2021 und 2022 und Januar bis April 2023)
sind bekannt, bei denen im Rahmen der Folgepriifung festgestellt wurde, dass kein Bediirfnis mehr
besteht?

Die Riickmeldungen der Waffenbehdrden hierzu variieren sehr stark. Von einigen Lander konnten
mangels statistischer Erfassung bei den Waffenbehorden keine Fallzahlen tibermittelt werden, an-
dere Lander tibermittelten eine Gesamtfallzahl und keine Aufgliederung nach Zahlen, wie laut Fra-
gestellung erbeten. Einige wenige Lander meldeten Fallzahlen jeweils fiir die Jahre 2021, 2022 und
bis April 2023 Jahren zuriick.
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Die tibermittelten Fallzahlen sind dabei stets in Relation der Inhaber der waffenrechtlichen Erlaub-
nisse, welche durch die abfragenden Behorden betreut werden (siehe Einleitung), zu sehen. Um eine
grobe Einschitzung zu erhalten, in wie vielen Féllen bei einer Folgepriifung kein Bediirfnis festge-
stellt wurde, exemplarisch folgende Beispiele:

Ein Land befragte finf Waffenbehorden, welche insgesamt ca. 22.000 Inhaber waffenrechtlicher
Erlaubnisse betreuen. Im Gesamtzeitraum wurde eine Fallzahl von 90 im Sinne der Fragestellung
Ubermittelt. In einem anderen Land wurde in 342 Fillen festgestellt, dass kein Bediirfnis mehr be-
steht. Hier wurden 67 von insgesamt 148 Waffenbehorden befragt, die insgesamt 113.666 Inhaber
waffenrechtlicher Erlaubnisse betreuen. Wiederum ein anderes Land meldete 565 Fille und be-
fragte Waffenbehorden, die zusammen 49.312 Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse betreuen. Ein
weiteres Land meldete insgesamt 162 Félle. Die befragten Waffenbehérden betreuen 85.445 Inha-
ber waffenrechtlicher Erlaubnisse.

b) Riickmeldung zu Frage 2 - Hat sich die Vorschrift bewahrt sowohl in Bezug auf den Priifaufwand
als auch hinsichtlich der Verringerung der im Umlauf befindlichen Waffen (wg. Wegfall des Be-
dirfnisses)

e insoweit als durch das 3. Waffenrechtsinderungsgesetz die erstmalige Uberpriifung des Fort-
bestehens des Bedurfnisses erst nach funf Jahren (und nicht mehr nach drei Jahren) zu erfol-
gen hat und

e insoweit als durch das 3. Waffenrechtsinderungsgesetz das Fortbestehen des Bediirfnisses re-
gelmiRig alle fiinf Jahre zu Gberpriifen ist und nicht mehr nur einmalig (nach drei Jahren)?

Die Riickmeldungen variieren, vor allem in Abhingigkeit zu den Riickmeldungen unter a).
Lander, welche keine Fallzahlen liefern konnten, konnten sich als logische Folge auch nicht zu den
Folgefragen dufiern.

Den Riickmeldungen zu Frage 2 ist voranzustellen, dass die Mehrheit der Linder, welche unter a)
Zahlen liefern konnten, bei der Frage, ob sich die Vorschrift bewihrt hat, insbesondere unter Be-
trachtung des Prifaufwandes und der sich im Umlauf befindlichen Waffen, unterschiedlicher Mei-
nung ist. Einschrdnkend wird ferner mitgeteilt, dass eine abschliefende Beurteilung der Vorschrift
zum gegenwartigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen konne, da viele Waffenbehorden ihre Folgeprii-
fungen auf Grund der Pandemie bedingten Einschrinkungen noch nicht abschlief}en konnten.

Der tiberwiegende Teil der Lander gibt an, dass sich die Vorschrift nicht bewéhrt hat. Der Bestand
der sich in Umlauf befindlichen Waffen habe sich nicht verringert, da, wenn ein Bediirfnis nicht
mehr nachgewiesen werden konne, die Waffe oftmals an einen Berechtigten weitergegeben bzw.
verkauft werde; eine Vernichtung der Waffe sei ebenso die Ausnahme wie die freiwillige Abgabe
der Waffe. Der Priifaufwand bei den Waffenbehérden wird als hoch eingeschitzt, insbesondere in
Relation zur marginalen Zielerreichung - Verringerung der sich im Umlauf befindlichen Waffen.
Gerade die Bedirfniswiederholungspriifung von Sportschiitzen fillt hinsichtlich des Aufwandes
bei vielen Waffenbehorden negativ ins Gewicht. Dies sei zum einen das Resultat der Unsicherheiten
sowohl der Waffenbehorden als auch der Vereine bei der Anwendung des § 14 WaffG, zum anderen
auch auf den erhohten Aufwand bei der Kontrolle der Riickldufe der Bescheinigungen zuriickzu-
fithren. Dass nach zehn Jahren dann § 14 Abs. 4 S. 3 WaffG greife und die blof3e Mitgliedschaft im
Verein als Bedurfnisnachweis ausreiche, kritisieren die meisten Waffenbehorden; dies sei ein Bruch
mit dem Bediirfnisprinzip und gerade wegen des vorherigen Mehraufwands der Bediirfnispriifun-
gen nicht nachzuvollziehen.
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Nach Auffassung des geringeren Teils der Linder hat sich die Vorschrift bewdhrt und der erhdhte
Priiffaufwand sei gerechtfertigt bzw. stehe nicht aufler Verhéltnis zu Ziel und Zweck der Regelung.
Der Besitz von Waffen nach Wegfall des Bediirfnisses werde zumindest erschwert und die Waffen-
behoérden erlangen von Fillen, in denen es nicht mehr besteht, durch die Priifungen frither Kennt-
nis.

Es wird angemerkt, dass sich zumindest der Aufwand bei der Bediirfniswiederholungspriifung der
Jager verringert habe und diese quasi daran erinnert werden wirden, falls der Jagdschein keine
Giiltigkeit mehr hat, diesen zu verldngern, da sonst kein Bediirfnis mehr bestehe, Waffen zu besit-
zen. Gleichzeitig wird in diesem Zusammenhang bemingelt, dass nicht nachvollziehbar sei, dass
ein Sportschiitze immer aktiv sein miisse, ein Jager hingegen nicht. Eine Waffenbehorde teilt mit,
dass sich die Vorschrift bewdhrt und der Priiffaufwand auch nicht erhoht habe. Allerdings habe sie,
um eigene Ressourcen bei hohem Arbeitsaufkommen zu schonen, Zuverlassigkeits- und Bediirf-
nispriifung jeweils nach drei Jahren durchgefiihrt.

c) Riickmeldung der Verbinde

Auch den Verbinden liegen keine statistischen Informationen zu Fallzahlen vor. Im Ubrigen halten
sie die Vorschrift fir sinnvoll und angemessen, da sie insbesondere Rechtssicherheit fiir die Inhaber
waffenrechtlicher Erlaubnisse schaffe. Vor der Rechtsdnderung fand ohne festes Intervall eine an-
lassbezogene Bediirfnisprifung statt. Bemingelt wird, dass die durch das feste Priifintervall ge-
wéhrte Rechtssicherheit durch die zum Teil vorhandene waffenbehdordliche Praxis, auch vor Ablauf
der fiinf Jahre eine Priifung durchzufithren, torpediert wird. Dies wiirde, nach Auffassung der Ver-
bande, auch den Priifaufwand bei den Behorden erhéhen.

3. Schlussfolgerung

In der Praxis betrifft die Vorschrift nur Sportschiitzen, da bei Jigern das Bediirfnis alle drei Jahre zu
Uberprifen ist (vgl. § 15 Abs. 2 Bundesjagdgesetz). Hier hat die Regelung allerdings den positiven
Nebeneffekt, dass Jdger ohne giiltigen Jagdschein eine behordliche Erinnerung erhalten, die Ertei-
lung eines neuen Jagdscheins zu beantragen, da sie anderenfalls auch kein Bediirfnis zum Besitz der
Waffen haben. Bei der Personengruppe der Sportschiitzen steht die Bediirfniswiederholungspri-
fung, die mitunter Arbeitsaufwinde bei den Waffenbehodrden erzeugt, zudem in deutlichem Ge-
gensatz zur Regelungin § 14 Abs. 4 S. 3 WaffG, wonach zehn Jahre nach erstmaligem Eintrag in eine
Waffenbesitzkarte (WBK) die Mitgliedschaft in einem Verein ausreichend ist und fir Waffen inner-
halb des Grundkontingents eine Bediirfnispriifung entfillt. Ob die von den Behoérden berichteten
Mehraufwinde fiir die Kontrollen bis zum Ablauf der zehn Jahre in einem angemessenen Verhalt-
nis stehen, ist fraglich.

Einerseits kann argumentiert werden, dass innerhalb der ersten zehn Jahre das Bedirfnis gerade
deshalb wiederholend tiberpriift werden muss, damit die spitere Privilegierung gerechtfertigt ist.
Andererseits ist zu beriicksichtigen, dass der berichtete Mehraufwand bislang nicht zu der vom Ge-
setzgeber intendierten Verringerung der sich in Umlauf befindlichen Waffen gefiihrt hat. Sofern
sich diese geschilderte Sachlage auch nach einem lingeren Beobachtungszeitraum manifestieren
sollte, konnten folgende Alternativen gepriift werden: Zur Verringerung des geschilderten Kon-
troll- und Prifaufwandes wiren stichprobenartige Kontrollen bei Verdachtsfillen statt starrer In-
tervalle denkbar, ebenso wie eine Zusammenlegung der Priifung von Zuverlissigkeit und Bediirf-
nis, da so vermieden werden kénnte, dass eine Akte binnen kurzer Frist nochmals ,,angefasst” wer-
den miisste.
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I1. Anordnung des persénlichen Erscheinens - § 4 Abs. 5 WaffG

1. Zielsetzung und Gegenstand der Regelung

Die ebenfalls mit dem 3. WaffRAndG eingefiigte Regelung versetzt die zustindige Waffenbehérde
in die Lage, zur Erforschung des Sachverhaltes in begriindeten Einzelfillen das personliche Erschei-
nen des Antragstellers oder Erlaubnisinhabers anordnen zu kénnen. Es handelt sich um eine Er-
messensentscheidung der Behorde, welche es dieser ermdéglicht, sich einen persénlichen Eindruck
von der betreffenden Person zu verschaffen und evidente Mangel - z.B. erhebliche motorische St6-
rungen, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, Demenz - zu erkennen, die Zweifel an der Zuver-
lassigkeit oder personlichen Eignung begriinden kénnen. Die Anordnung des personlichen Er-
scheinens kann sowohl bei einem Erstantrag als auch bei einer Folgetberpriifung angeordnet wer-
den.

Die Anordnungsmaoglichkeit ist auf den Zweck ,zur Erforschung des Sachverhalts® begrenzt. D.h.
es sind Fallkonstellationen umfasst, in denen das persoénliche Erscheinen und damit die Inaugen-
scheinnahme des Betroffenen zur Gewinnung eines unmittelbaren persénlichen Eindrucks fiir die
Feststellung des Vorliegens oder Nichtvorliegens einer bestimmten Erlaubnisvoraussetzung sach-
dienlich ist. Weiterhin miissen die Einzelfille begriindet sein, was behdrdliche Willkiir ausschlieft.
Anhaltspunkte fiir einen Einzelfall konnen sich aus der Aktenlage oder aus behérdenbekannten
Hinweisen ergeben.

2. Empirische Ergebnisse und Bewertung

a) Rickmeldungen zu Frage 1 - Ermoglicht es die Vorschrift den Waffenbehorden, sich einen un-
mittelbaren Eindruck vom Antragsteller/Erlaubnisinhaber zu verschaffen und die Zuverlassigkeit
und die personliche Eignung des Antragstellers/Erlaubnisinhabers besser beurteilen zu kénnen?,
Frage 2 - Wie hiufig (prozentual/absolut) wird von der Moglichkeit, das personliche Erscheinen
anzuordnen, Gebrauch gemacht? und Frage 3 - Gibt es typische/hiufige Konstellationen, in denen
Waffenbehorden das personliche Erscheinen anordnen?

Auf Grund des Sachzusammenhangs werden die eingegangenen Riickmeldungen durch das BMI
zusammenhingend dargestellt.

Nach einhelliger Auffassung versetzt die Vorschrift die Waffenbehorden in die Lage, sich einen un-
mittelbaren Eindruck vom Erlaubnisinhaber zu verschaffen, und wird grundsitzlich als sinnvoll
erachtet. Einschrinkend geht jedoch aus den Riickmeldungen hervor, dass das personliche Erschei-
nen eine subjektive Einschiatzung ermoglicht, die Anlass fiir weitere Mafinahmen, wie Vorlage ei-
nes psychologischen Gutachtens, sein kann und auch nur eine Momentaufnahme ist.

Zudem konnten offensichtliche Eignungsmaéngel, die auf korperlichen Defiziten des Antragstellers
oder Inhabers einer waffenrechtlichen Erlaubnis beruhen, einfacher erkannt werden als psychische
Erkrankungen, die einen Eignungsmagel begriinden. Dies wird darauf zuriickgefiihrt, dass sich die
Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse/Antragsteller in einem Gesprach verstellen konnen und, als
weitaus wichtigerer Aspekt, dass die Mitarbeitenden in den Waffenbehérden iiber keine psycholo-
gischen Fachkenntnisse verfiigen.

Zur Haufigkeit der Anordnung des personlichen Erscheinens und typischen Konstellationen, in de-
nen es angeordnet wird, erfolgt keine einheitliche Riickmeldung. Grundsitzlich machen die Waf-
fenbehorden von der Anordnungsbefugnis Gebrauch, wenn ihnen Hinweise vorliegen, die auf eine
fehlende Eignung oder Zuverlissigkeit deuten (Hinweise erfolgen durch das personliche Umfeld,
Nachbarn oder aus Ermittlungsverfahren).
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Genannt wurden auch Hinweise auf Jagdvergehen, Betdubungsmittel- und Alkoholvergehen, kor-
perliche oder geistige Einschrankungen oder sprachliche Defizite. In einigen Waffenbehoérden wird
das personliche Erscheinen regelméafig angeordnet, um einen Widerruf vorzubereiten; in anderen
erfolgt eine Anordnung grundsitzlich bei Neuantrigen auf eine waffenrechtliche Erlaubnis, wie-
derum andere Waffenbehérden ordnen das personliche Erscheinen an, um waffen-rechtliche Do-
kumente abholen zu lassen. Vereinzelt melden Waffenbehérden zuriick, dass sie eine Aufbewah-
rungskontrolle fiir das geeignetere Mittel halten, sich einen Eindruck vom Erlaubnisinhaber zu ver-
schaffen.

b) Riickmeldung zu Frage 4 - Sollte die Beschrinkung, dass die Regelung nur ,in begriindeten Ein-
zelfdllen“ angeordnet werden kann, beibehalten werden oder sollten die Behorden die generelle
Befugnis haben, das personliche Erscheinen anzuordnen? und Frage 5 - Besteht iiber diese Vor-
schrift hinaus weiterer Handlungsbedarf, um die persdnliche Eignung besser beurteilen zu kén-
nen? Falls ja, welcher?

Frage 4 wurde mit weit iiberwiegender Mehrheit dahingehend beantwortet, dass die behordlichen
Befugnisse ausgeweitet werden sollen. Die Waffenbehdrden halten die generelle Anordnung des
personlichen Erscheinens fiir erforderlich; gleichzeitig wiirde der derzeitige Begriindungsaufwand
fiir die Anordnung im Einzelfall entfallen und dadurch der Vollzug erleichtert werden.

Weiterer Handlungsbedarf, um die persoénliche Eignung besser beurteilen zu konnen - Frage 5 -
wird grundsitzlich von den Waffenbehérden gesehen. Die vorgeschlagenen Mafinahmen variieren.
Neben der Abfrage der Gesundheitsbehérden und/oder des sozialpsychiatrischen Dienstes, der
Vorlage eines drztlichen Gutachtens bzw. dessen leichterer Anordnung, insbesondere im Zusam-
menhang mit einer moglichen Drogenabhingigkeit, wird auch die Befugnis zur Abfrage sozialer
Medien, einer Ubermittlungsbefugnis simtlicher Behérden an die Waffenbehérden (insbesondere
der Unterbringungs-, Betreuungs- und Gesundheitsbehorden) angeregt. Vereinzelt wird zudem ge-
fordert, eine Befugnis zu schaffen, vorgelegte Gutachten in Zweifelsfillen durch den amtsarztli-
chen Dienst oder eine andere Zweitmeinung auf Plausibilitdt iberpriifen zu lassen. Weitere Hand-
lungsbedarfe werden bei der Qualifikation der Mitarbeitenden gesehen. Sie konnten entsprechend
qualifiziert werden, so dass sie psychische Erkrankungen der Inhaber waffenrechtlicher Erlaub-
nisse/Antragsteller besser erkennen konnen. Angeregt wird auch die Einfihrung einer ver-
pflichtenden é&rztlichen Untersuchung ab einem gewissen Alter und die Abfragemdglichkeit des
Nationalen Waffenregisters fiir Betreuungs- und Familiengerichte, da diese dann verpflichtet wa-
ren, Erkenntnisse wie die Anordnung einer Betreuung oder eine Anordnung in Gewaltschutzsa-
chen den Waffenbehérden mitzuteilen.

¢) Riickmeldung der Verbinde

Die Verbiande sehen die Regelung kritisch. Die Anordnung des persénlichen Erscheinens sei ein
Beleg dafiir, dass Waffenbesitzer unter Generalverdacht stehen. Aus der Anordnung des personli-
chen Erscheinens folge kein erkennbarer Sicherheitsgewinn. Jeder Erlaubnisinhaber werde sowieso
schon der Regelabfrage unterzogen; dass dann zusitzlich das personliche Erscheinen angeordnet
werden kann, erschliefRe sich nicht. Aus Sicht der Verbande dient die Anordnung des persénlichen
Erscheinens der reinen Ausforschung ohne begriindbare Differenzierung.

3. Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass die Waffenbeh6rden zwar grofitenteils von der Rege-
lung der Anordnung des personlichen Erscheinens Gebrauch machen, sich gleichwohl aber fiir eine
generelle Anordnungsbefugnis aussprechen - nicht zuletzt, weil dadurch der Begriindungsauf-
wand fiir die Anordnung im Einzelfall entfiele. Weiterhin wird deutlich, dass die Waffenbehdrden
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noch besser in die Lage versetzt werden miissen, ein umfassenderes Bild zur Beurteilung der per-
sonlichen Eignung zu bekommen. Hier erkennen die Waffenbehoérden gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf zur Einfithrung einer Abfrage der Gesundheitsbehorden/des sozialpsychiatrischen
Dienstes sowie zur Vorlage eines drztlichen Gutachtens. Dariiber hinaus weisen die Waffenbehor-
den aber auch auf erhéhten Schulungsbedarf der Mitarbeitenden hin. Der von den Verbinden vor-
getragene Kritik an der Parallelitit von Regelabfrage und Anordnung des persénlichen Erscheinens
wird nicht geteilt. Diese beiden Regelungen stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern er-
ginzen sich kénnen jeweils unterschiedliche Erkenntnisgewinne im Hinblick auf Zuverlassigkeit
und Eignung hervorbringen. Koérperliche Defizite oder Demenz werden z.B. nicht durch die Regel-
abfrage den Waffenbehorden bekannt. Eine Parallelitit beider Regelungen wird daher wieterhin
fiir erforderlich erachtet.

III. Neuordnung der Regelunzuverldssigkeit - § 5 Abs. 2 Nr. 3 WaffG

1. Zielsetzung

Mit der Neufassung des § 5 Abs. 2 Nr. 3 WaffG verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, eine Regelungsliicke
zu schlieflen. Im Gegensatz zur Vorgingervorschrift fiihrt nunmehr bereits die blofe Mitglied-
schaft in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung dazu, dass Personen die erforderliche Zuverlas-
sigkeit in der Regel nicht besitzen. Demgegentber wurden in der Vorgingerregelung zusitzlich
nachweisliche Erkenntnisse iiber eine iiber die Mitgliedschaft hinausgehende individuelle verfas-
sungsfeindliche Betétigung verlangt.

Tatbestandliche Voraussetzung fiir alle Fallgruppen des § 5 Abs. 2 Nr. 3 WaffG ist das Uberschreiten
einer individuellen Verdachtsschwelle, wonach Tatsachen die Annahme des Vorliegens der Tatbe-
standsalternativen der Buchstaben a) bis ¢) rechtfertigen miissen, innerhalb eines Betrachtungs-
zeitraums von funf Jahren.

§ 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a) WaffG stellt auf den individuellen Verfassungsfeind ab, welcher verfas-
sungsfeindliche Bestrebungen verfolgt haben muss, wobei ,verfolgen“ eine aktive Beteiligung
meint (so auch Steindorf/Papsthart, 11. Aufl. 2022, WaffG § 5 Rn. 52 und Gade, 3. Aufl. 2022, WaffG
§ 5Rn. 29 a).

§ 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b) WaffG sieht als auslosendes Moment fiir die Regelunzuverlissigkeit die
Mitgliedschaft in einer Vereinigung, soweit diese verfassungsfeindliche Ziele nach den Buchstaben
aa) - cc) verfolgt oder verfolgt hat, vor. Als Oberbegriff erfasst der Begriff ,Vereinigung“ sowohl
Vereine im Sinne des Vereinsgesetzes als auch Parteien im Sinne des Parteiengesetzes. Aus Sicht des
Gesetzgebers ist die mitgliedschaftliche Einbindung in eine verfassungsfeindliche Vereinigung ein
hinreichender Beleg dafiir, dass das Mitglied seinerseits die verfassungsfeindlichen Ziele der Verei-
nigung teilt. Daher ist in diesen Fillen die Annahme der Regelunzuverlissigkeit gerechtfertigt (vgl.
BT-Drs. 19/15875, 36).

§ 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. ¢) WaffG ist verwirklicht, wenn die verfassungsfeindliche Vereinigung un-
terstiitzt wird. Eine Unterstiitzung ist anzunehmen, wenn die Handlung zur bewussten Férderung
der Vereinigung in Kenntnis und einer gewissen Billigung ihrer Ziele und Zwecke stattfindet. Fi-
nanzielle Zuwendungen sind dabei ebenso wie unentgeltliche Leistungserbringungen als Unter-
stitzungshandlungen zu werten, da sie letztlich einer unmittelbaren finanziellen Zuwendung
gleichkommen, welche ihrerseits ebenfalls den Charakter einer Unterstiitzungshandlung aufweist.
Erfasst sind z.B. unentgeltliche Dienstleistungen (Verteilen von Flyern, Anbringen von Plakaten,
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etc.) ebenso wie unentgeltliche Sachzuwendungen (,,Spende” von Werbeartikeln, Zur-Verfiigung-
Stellen von Raumlichkeiten, Fahrzeugen oder sonstiger Logistik).

2. Empirische Ergebnisse und Bewertung

a) Ruckmeldung zu Frage 1 - Hat die Vorschrift das Ziel erreicht, eine Regelungsliicke im bisherigen
Recht zu schliefRen (vgl. BT-Drs. 19/15875. S. 36)? und zu Frage 2 - Bestehen im Regelungsbereich
der Vorschrift weiterhin Anwendungsschwierigkeiten oder Regelungsdefizite? Wenn ja, welche,
und wie konnten diese behoben werden?

Fragen 1 und 2 werden auf Grund der Riickmeldungen der Behorden - Frage 1 wird meist {iber-
wiegend nur mit ,,ja“ beantwortet - zusammenhangend vom BMI ausgewertet.

Die weit iiberwiegende Mehrheit der Waffenbehorden gibt an, dass die Vorschrift ihr Ziel, eine Re-
gelungsliicke zu schliefRen, erreicht habe und eine deutliche Verbesserung in der Anwendung zu
verzeichnen sei, wenngleich die Vorschrift viele unbestimmte Rechtsbegriffe beinhalte und fir die
Waffenbehdrden mitunter wenig ,greifbar” sei. Eine abschlieflende Beurteilung sei nicht zuletzt
wegen der noch anhidngigen Rechtsmittelverfahren zum Teil jedoch schwierig. Neben diesem tiber-
wiegend positiven Fazit sehen die Behorden allerdings auch diverse Regelungsdefizite und fiihren
Moglichkeiten an, wie diese behoben werden konnten:

(1) Erthohung der Wohlverhaltensfristen von fiinf auf zehn Jahre, sofern auch eine Erhéhung der
Speicherfristen bei den Verfassungsschutzbehorden erfolgt. Aus Sicht einiger Waffen- und einer
Verfassungsschutzbehérde wire dadurch die Aussteuerung von ,Alterkenntnissen” von den Ver-
fassungsschutz- an die Waffenbehérden moglich. Ferner wiirden auch Fallgestaltungen erfasst
werden, bei denen im bislang relevanten Zeitraum von fiinf Jahren keine hinreichenden ibermitt-
lungsfihigen Erkenntnisse vorliegen.

(2) Wortlautangleichung in § 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b) WaffG an das BVerfSchG - statt ,Tatsachen,
die die Annahme rechtfertigen®in ,tatsichliche Anhaltspunkte vorliegen® - da so einer Rechtspre-
chung, die entgegen der Absicht des Gesetzgebers hohere Anforderungen an den waffenrechtlichen
Tatbestand als an die Parallelnorm im BVerfSchG stellt, entgegengewirkt werden kénnte und der
risikointolerante Ansatz des WaffG im Gesetzeswortlaut noch deutlicher zum Ausdruck kommen
wirde.

(3) § 5 Abs. 2 Nr. 2 sowie § 5 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b) WaffG sollten als absolute Unzuverlissigkeits-
griinde ausgestaltet sein. Nach Auffassung einiger Waffenbehorden kénnten so Widerrufsverfii-
gungen deutlich zielgerichteter und rechtssicherer formuliert werden. Auch eine befragte Verfas-
sungsschutzbehorde spricht sich hierfiir aus.

(4) Anwendungsdefizite werden in Fillen ausgemacht, in denen kaum oder nur geringfiigige ,,Ak-
tivititen“ des Inhabers der waffenrechtlichen Erlaubnis zu verzeichnen sind oder die von den Ver-
fassungsschutzbehorden tibermittelten Erkenntnisse fiir waffenrechtliche Maffnahmen nicht aus-
reichen. Um diese Defizite zu beheben wird vorgeschlagen, dass eine gesetzliche Regelung einge-
fihrt werden sollte, wonach die Einschidtzung der Verfassungsschutzbehérden als Tatsache fiir die
Annahme von Zweifeln bei der waffenrechtlichen Zuverléssigkeit gewertet werden kann.

(5) Es wird sich fir klarere Definitionen, insbesondere der ,Unterstiitzungshandlungen®, ausge-
sprochen.

(6) Um Regelungsliicken zu schliefRen, wird die Aufnahme einer § 7 Absatz 1a Satz 1 LuftSiG dhnli-
chen Regelung in § 5 WaffG vorgeschlagen.
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(7) Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, sollte gesetzlich klargestellt werden, ob Mitglieder in
Parteien/Vereinigungen, die als Verdachtsfall beobachtet werden, von der Norm erfasst sind.

(8) Die Dauer des gem. § 4 Abs. 2 WaffG erforderlichen gewohnlichen Aufenthaltes in Deutschland
sollte entweder auf 15 Jahre angehoben werden oder, alternativ, sollte die Regelung getroffen wer-
den, dass waffenrechtliche Erlaubnisse nur Personen erteilt werden, die zumindest eine dauerhafte
Aufenthaltsgenehmigung haben. Hintergrund ist, dass die Zahl der Personen, die 2015 nach
Deutschland gekommen sind und nun einen Kleinen Waffenschein beantragt, stark ansteige. Nur
bei der persdnlichen Vorsprache - Abholung der Dokumente - fiele auf, dass sie iiber unzu-
reichende Sprachkenntnisse verfiigen und daher nicht tiber die erforderliche waffenrechtliche Eig-
nung verfiigten.?

b) Rickmeldungen der Verbande

Die Riickmeldung der Verbdnde beschrankt sich darauf, dass auch in den Féllen des § 5 Abs. 2
WaffG, vor allem in Nr. 5, eine Neuordnung erforderlich sei. Es wird die Einfiihrung von Regelbei-
spielen, wann ein ,,groblicher Versto“im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 5 WaffG vorliegt, angeregt, ebenso
die Einfiihrung von minder schweren Féllen bei Aufbewahrungsverstéfien. Diese sollten dann
nicht zur waffenrechtlichen Unzuverlissigkeit fihren.

Im Ubrigen bezieht sich die Riickmeldung der Verbiande auf die Regelabfrage und wird dort aus-
fihrlicher dargestellt.

3. Schlussfolgerungen

Den Riickmeldungen der Waffenbehorden ist zu entnehmen, dass sich die Neuordnung im Grofien
und Ganzen bewihrt hat und die Gesetzesanwendung fiir die Waffenbehorden erleichtert. Gleich-
zeitig werden auch Defizite, verbunden mit Anderungsvorschligen, aufgezeigt. Fiir die von Waf-
fenbehorden angeregte Angleichung des Wortlautes in § 5 WaffG an das BVerfSchG kénnte spre-
chen, dass der ,risikointolerante Ansatz“ des WaffG bislang nur in der Gesetzesbegriindung nieder-
gelegt ist, wodurch es zu Auslegungsschwierigkeiten und divergierender Rechtsprechung kommt.
Insbesondere die Auslegungsschwierigkeiten konnten durch die Angleichung des Wortlautes ver-
mieden werden. Fiir die ebenfalls von den Waffenbehdrden angeregte Anhebung der Wohlverhal-
tensfristen in § 5 WaffG von fiinf auf zehn Jahre konnte sprechen, dass so besonders klandestine
Personen erfasst werden kénnten.

Der Vorschlag einiger Waffenbehorden, § 5 Abs. 2 Nr. 2 sowie § 5 Abs. 2 Nr. 3b WaffG als absolute
Unzuverlassigkeitsgriinde auszugestalten, begegnet durchgreifenden Bedenken. Durch die gesetz-
lich intendierte Regelunzuverlissigkeit und die Moglichkeit, dass die betreffende Person diese in
einem rechtstaatlichen Verfahren widerlegen kann, bleibt Raum fiir Einzelfallgerechtigkeit und
unbillige Harten konnen vermieden werden. Es sind Fille denkbar, in denen sich ein Mitglied nach-
weislich vom Gedankengut der Vereine/Parteien distanziert hat. Auch in solchen Fillen eine Un-
zuverlissigkeit anzunehmen, wiirde bedeuten, dass Personen, die sich glaubhaft und nachhaltig
von verfassungsfeindlichem Gedankengut distanzieren, waffenrechtlich immer noch wie ein

2Nr 6.7 AWaffV (zu § 6): Ein Mangel an personlicher Eignung kann sich auch daraus ergeben, dass die fiir den Umgang mit Waffen
und Munition erforderliche Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift fehlt und dieser Mangel im Einzelfall nicht
durch Hilfspersonen, z.B. den Betriebsleiter in einer Biichsenmacherei, ausgeglichen wird; dieser Gesichtspunkt gilt in erster
Linie bei Erlaubnissen fiir einen dauerhaften Umgang mit Waffen in Deutschland, nicht jedoch etwa bei Féllen voriibergehenden
Aufenthalts z.B. zur Teilnahme an einer jagdlichen oder schiefsportlichen (Wettkampf oder Training), Brauchtums- oder Samm-

lerveranstaltung.
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Mitglied und damit als waffenrechtlich unzuverlissig behandelt werden. Zudem diirfte es Mitglie-
der geben, die nicht in besonderem Mafie organisatorisch in die verbotene Partei/Verein eingebun-
den sind, z.B. sog. ,,Karteileichen®. Bei diesen wire die Annahme einer absoluten Unzuverléssigkeit
ohne die Moglichkeit, diese Annahme widerlegen zu konnen, nicht verhéltnismaflig.

Auch der Vorschlag, dass eine gesetzliche Regelung eingefiihrt werden sollte, wonach die Ein-
schitzung der Verfassungsschutzbehorden als Tatsache fiir die Annahme von Zweifeln bei der waf-
fenrechtlichen Zuverlissigkeit gewertet werden kann, wird kritisch gesehen. Die von den Waffen-
behdrden angemerkten Beweisprobleme wiirden héchstwahrscheinlich nicht geldst, sondern auf
eine andere Ebene verlagert werden, da zu erwarten ist, dass der Betroffene dann in einem separa-
ten Verfahren gegen seine Speicherung im Nachrichtendienstlichen Informationssystem (NADIS)
vorgehen wird. Durch zusitzliche gerichtliche Verfahren wird die ohnehin schon stark belastete
Justiz noch weiter belastet, ohne die Entwaffnung zu beschleunigen. Das Gericht, das fiir die waf-
fenrechtliche Entscheidung zustindig ist, wird das Verfahren bis zur Klarung der Rechtméfligkeit
der NADIS-Speicherung aussetzen (§ 94 VwGO).

Der von den Verbinden angefiihrte Anderungsbedarf wird nicht geteilt. Gegen die Einfithrung von
Regelbeispielen eines ,groblichen Verstofles” spricht, dass sich eine vollstindige Kasuistik gesetz-
lich kaum abbilden lasst. Auch die Forderung nach der Schaffung von Regelbeispielen bei Aufbe-
wahrungsverstof3en, welche einen nur minder schweren Fall darstellen und damit nicht zur waf-
fenrechtlichen Unzuverlassigkeit fiihren oder eine frithere Neuerteilung erméglichen wiirden, be-
gegnen Bedenken: Zum einen haben die Waffenbehérden minder schwere Fille schon nach aktu-
eller Rechtslage in der Verhiltnisméfigkeitspriifung zu beachten; zum anderen stellt sich auch hier
die Schwierigkeit, entweder eine tiberbordende Kasuistik minder schwerer Fille gesetzlich abbil-
den zu missen oder aber lediglich eine Generalklausel in das Gesetz aufzunehmen, die notwendi-
gerweise im Einzelfall von den Waffenbehoérden auszufiillende unbestimmte Rechtsbegriffe ent-
halten miisste, was langwierige Widerspruchs- und Klageverfahren nach sich ziehen dirfte. Auf die
aus unbestimmten Rechtsbegriffen erwachsenden Probleme fiir den Vollzug haben die Waffenbe-
horden im Rahmen dieser Evaluierung verschiedentlich hingewiesen.

IV. Erweiterung der Regelanfrage auf Verfassungsschutzbehérden und Nachberichtspflicht -
§ 5Abs. 5S.1Nr.4und S. 3 WaffG

1. Zielsetzung und Gegenstand der Regelung

Die Regelung soll verhindern, dass Personen, die verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen,
legal in den Besitz von Waffen gelangen (BT Drs. 19/15875, 37). Die mit der Regelanfrage bei den
ortlich zustindigen Verfassungsschutzamtern - fiir im Inland wohnhafte Antragsteller bzw. Er-
laubnisinhaber ist das jeweilige Landesamt fiir Verfassungsschutz zustindig, bei (ausschliellich) im
Ausland Wohnhaften besteht eine Auffangzustindigkeit des Bundesamtes fiir Verfassungsschutz -
korrespondierende Nachberichtspflicht verfolgt das Ziel, dass die zustindige Waffenbehorde fort-
laufend die verfassungsschutzbehordlichen Erkenntnisse bei der Zuverlassigkeitspriifung mit ein-
bezieht und einen ggf. angezeigten Widerruf der Erlaubnis veranlassen kann.

2. Empirische Ergebnisse und Bewertung

a) Riickmeldungen zu Frage 1 - Hat die Vorschrift ihr Ziel (,,...verhindert werden, dass Personen, die
verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen, waffenrechtliche Erlaubnisse erteilt werden und
diese somit legal in den Besitz von Schusswaffen gelangen kénnen.“) erreicht?, zu Frage 2 - In wie

13



Evaluierungsbericht zum 3. WaffRAndG

vielen Fillen (Jahre 2021, 2022 und Januar bis April 2023) hat die Mitteilung einer Verfassungs-
schutzbehorde (ursiachlich oder mitursiachlich) zur Versagung einer beantragten Erlaubnis oder
zum Widerruf einer Erlaubnis gefiihrt? und Frage 3 - Haben die Regelungen aus Sicht der Waffen-
behorden einen Mehrwert bei Beurteilung der Zuverlassigkeit? Bitte begriinden, warum ja/nein.

Auf Grund des Sachzusammenhangs werden die eingegangenen Riickmeldungen durch das BMI
zusammenhéingend dargestellt.

Zur Frage, in wie vielen Fillen der Entziehung oder dem Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnis die
Mitteilung einer Verfassungsschutzbehorde ursdchlich oder mitursiachlich war, kénnen keine um-
fassenden Daten mitgeteilt werden, da in der Mehrzahl der Lander hierzu keine statistischen Daten
existieren. Einige Lander stellten Datenmaterial zur Verfligung. Aus diesem ist zumindest die Ten-
denz ablesbar, dass seit der Einfithrung der Regelabfrage die Fallzahlen zur Entziehung und zum
Widerruf der Erlaubnis kontinuierlich ansteigen.

Im Ubrigen ergibt sich aus den Riickmeldungen, dass die weit (iberwiegende Anzahl der Waffenbe-
horden der Auffassung ist, dass die Vorschrift ihr Ziel erreicht hat. Durch die Regelung wurde fiir
die Behorden eine zusitzliche Erkenntnisquelle geschaffen, die dazu beitrage, die Zuverlissigkeit
des Inhabers der waffenrechtlichen Erlaubnis bzw. des Antragstellers noch besser einzuschitzen
und das Gesamtbild tiber eine Person zu vervollstindigen. Die Riickmeldung der Verfassungs-
schutzbehorden enthalte Informationen und Hinweise, die aus den Abfragen der {ibrigen Behor-
den nicht bekannt sind. Zudem sind die Erkenntnisse je nach Einzelfall auch eine wichtige Argu-
mentationshilfe beim Widerruf der Erlaubnisse und in gerichtlichen Verfahren.

Einschriankend geben allerdings alle Behorden an, dass dies nur gelte, wenn es sich um offen ver-
wertbare Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehérden handele. Bei als Verschlusssachen einge-
stuften Erkenntnissen oder blof3en Hinweisen, dass Erkenntnisse vorliegen, ohne weitere Details
(nennen zu konnen), sei ein Widerruf nicht moéglich bzw. es miissten dann noch erganzende Infor-
mationen, z.B. aus dem polizeilichen Bereich, vorhanden sein. Auch halten Behdérdenzeugnisse, in
denen die Verfassungsschutzbehoérde lediglich ausfithrt, dass Erkenntnisse tiber die Person vorlie-
gen, gerichtlicher Uberpriifung nicht stand, da zum Nachweis der Unzuverlissigkeit konkrete Tat-
sachen benannt werden miissen. Ferner lasst sich den Riickmeldungen der Waffenbehérden ent-
nehmen, dass die Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehérden nur dann sinnvoll genutzt werden
konnen, wenn sie von den Verfassungsschutzbehérden auch bewertet werden und eine Aussage
dahingehend getroffen wird, dass die Bestrebungen verfassungsfeindlich sind. Pauschale Erkennt-
nisse ohne Wertung haben fiir die Waffenbehorden auf Grund mangelnder fachlicher Expertise zu
verfassungsschutzrelevanten Phinomenen allenfalls geringen Nutzen. Eine Waffenbehorde fahrt
an, dass sich die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Verfassungsschutzbehérden zwi-
schenzeitlich verbessert habe.

Trotz der genannten Anwendungsschwierigkeiten kommt die weit iberwiegende Anzahl der Waf-
fenbehorden zu dem Ergebnis, dass die Regelungen einen Mehrwert bei der Beurteilung der Zuver-
lassigkeit haben, da die Waffenbehorden tatsichliche zusitzliche Erkenntnisse fiir die Zuverlassig-
keitsbeurteilung erlangen, die ihnen sonst nicht vorliegen wiirden. Insbesondere eine Kenntnis zu
"Reichsbiirgern" oder "Selbstverwaltern" wird damit erleichtert bzw. iiberhaupt erst erméglicht.
Waffenbehorden, die mitteilen, in der Regelung keinen Mehrwert zu sehen, begriinden dies mit der
ausschlieRlichen Ubermittlung von nicht gerichtsverwertbaren Erkenntnissen seitens der Verfas-
sungsschutzbehorden.

b) Riickmeldungen zu Frage 4 - Fithrt die Erweiterung der Regelanfrage zu einer zeitlichen Verzo-
gerung?
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Die Riickmeldungen der Waffenbehorden hierzu sind unterschiedlich, je nach Ausgestaltung des
Verfahrens. So wird mitgeteilt, dass es anfangs, bei hindischen Abfragen, zu Verzégerungen kam,
mit Einfiihrung einer elektronischen Abfrage — Schnittstellenldsung - keine zeitliche Verzégerung
mehr eintritt. Andere Behoérden gehen bei elektronischer Abfrage iber die ortlichen Waffenver-
waltungssysteme (OWS) von einer Verzégerung von drei Tagen aus, bei wiederum anderen Behor-
den kam es nur in seltenen Féllen zu Verzdgerungen, andere Behorden sehen eine Verzogerung
von bis zu einer Woche. Waffenbehorden, die noch keine automatisierte Abfrage verwenden, stel-
len durchweg zeitliche Verzégerungen fest. Insgesamt geben die Waffenbehorden allerdings an,
dass es sich bei den Verzdgerungen ihrer Auffassung nach um einen hinnehmbaren Zeitraum im
Rahmen des Gesamtverfahrens handelt.

Gemeinsam ist allen Riickmeldungen, dass stets eine Verzégerung eintritt, wenn Erkenntnisse bei
den Verfassungsschutzbehorden vorliegen, da diese zum Teil hindisch ausgewertet und dann pos-
talisch als Behordenzeugnis den Waffenbehoérden tibermittelt werden.

c) Riickmeldungen zu Frage 5 - Wurden in den Jahren 2021, 2022 und Januar bis April 2023 waffen-
rechtliche Erlaubnisse auf Grund eines Nachberichts entzogen? Wenn ja, in wie vielen Fallen (Jahre
2021, 2022 und Januar bis April 2023)?

Statistische Daten im Sinne der Fragestellung werden bei den wenigsten Waffenbehoérden erfasst.
Zwei Lander melden fiir den Gesamtzeitraum einen Widerruf von zehn waffenrechtlichen Erlaub-
nissen auf Grund eines Nachberichts, in einem Land kam es im Zeitraum 2021 bis April 2023 zu
fiunf Widerrufen, in einem anderen Land zu zwolf und wiederum in einem anderen Land zu 19.

d) Rickmeldung der Verbinde - Wie beurteilen die Verbiande die Erweiterung der Regelanfrage
und die Nachberichtspflicht - insbesondere im Hinblick auf das Ziel sowie auf die Verfahrensdauer?

Den Riickmeldungen der Verbinde ist zu entnehmen, dass sie das Ziel der Regelung, Extremisten
zu entwaffnen, teilen. AuRerst kritisch angemerkt wurde allerdings, dass deutlicher Optimierungs-
bedarf bei den Bearbeitungszeiten besteht. Mitunter wiirde die Bescheidung von Antréigen deutlich
langer als drei Monate beanspruchen; zeitliche Verzégerungen seien auch noch heute an der Ta-
gesordnung. Noch lingere Bearbeitungszeiten als drei Monate wurden fiir den Zeitraum nach dem
Inkrafttreten der Regelung im Februar 2020 gemeldet. Problematisch sei gewesen, dass den Behor-
den keine geeignete Ubergangsfrist zur Schaffung der technischen Voraussetzungen gewihrt
wurde. Die technischen Voraussetzungen fiir eine automatisierte Abfrage seien grofRtenteils nicht
vorhanden gewesen und falls doch, habe es an der Interoperabilitit der Systeme gefehlt. Der Ver-
weis auf den am 20.06.2023 vorgelegten Verfassungsschutzbericht, dem zu entnehmen ist, dass bis
Ende 2022 1.100 Reichsbiirger und Selbstverwalter entwaffnet wurden und die Verfassungsschutz-
behoérden den zustindigen Waffenbehorden alle erforderlichen Informationen zur Verfiigung stel-
len, um die waffenrechtlichen Erlaubnisse zu entziehen, belegt aus Sicht der Verbande, dass die be-
stehenden Regelungen ausreichen.

3. Schlussfolgerungen

Die Riickmeldungen der Verbidnde und auch Behdrden stimmen in Bezug auf durch die Einfiihrung
der Regelabfrage entstandene zeitliche Verzogerungen teilweise tiberein. Es ist deutlich, dass ein
Zusammenhang zwischen eintretenden Verzégerungen und (noch) nicht automatisierten/digitali-
sierten Abfragen besteht.

Das von den Waffenbehorden beschriebene Problem, dass Erkenntnisse der Verfassungsschutzbe-
hoérden ohne Wertung nur einen begrenzten Nutzen haben, ist in erster Linie auf die offensichtlich
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nicht hinreichend intensive Kommunikation zwischen Waffen- und Verfassungsschutz-behérden
zurlickzufithren. Wiinschenswert wire daher ein kontinuierlicher Austausch von Waffen- und
Verfassungsschutzbehoérden tiber best-practice-Beispiele und Moglichkeiten zur Verbesserung der
Behordenkommunikation. Dariiber hinaus gehender Handlungsbedarf ist weder aus den Riickmel-
dungen der Lander noch aus denen der Verbande abzuleiten.

V. Schalldampfer fiir Jager - § 13 Abs. 9 WaffG

1. Zielsetzung und Gegenstand der Regelung

Mit der neu eingefiihrten Regelung trigt der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass aus Griin-
den des Gesundheitsschutzes grundsétzlich ein jagdliches Bediirfnis fiir Schallddmpfer besteht. Das
Gehor soll vor negativen Auswirkungen des Miindungsknalls geschiitzt, gleichzeitig aber die Um-
gebungsgeriusche wahrgenommen werden konnen (BT-Drs. 19/13839, 71).

§ 13 Abs. 9 Satz 2 WaffG sieht eine Beschriankung vor, nach welcher die Schalldimpfer ausschlief3-
lich mit fiir die Jagd zugelassenen Langwaffen fiir Zentralfeuermunition und nur im Rahmen der
Jagd sowie des jagdlichen Ubungsschieflens verwendet werden diirfen. Damit ist die Verwendung
von Schallddmpfern auf Kurzwaffen nicht méglich. Die Beschrinkung auf Zentralfeuerwaffen soll
die Verwendung von Schalldimpfern im Zusammenhang mit Unterschallmunition verhindern, da
ansonsten der Miindungsknall soweit gedimpft werden kénnte, dass die Warnfunktion des Schuss-
knalls etwa gegeniiber Spaziergingern im Wald nicht mehr ausreichend gewéhrleistet wére. Die
auf die Jagd sowie das jagdliche Ubungsschieflen festgelegte Nutzungsbegrenzung stellt klar, dass
Jager, die zugleich Sportschiitze sind, durch die Vorschrift gegeniiber blofien Sportschiitzen bei der
Nutzung von Schallddmpfern fiir das sportliche Schiefen nicht privilegiert werden sollten (BT-Drs.
19/13839, 72).

2. Empirische Ergebnisse und Bewertung

a) Riickmeldungen zu Frage 1 - Hat sich die kriminalistische Einschitzung des BKA bewahrheitet,
dass die Lockerung der Genehmigungspraxis zu keinen negativen Begleiterscheinungen fiir die 6f-
fentliche Sicherheit fithren wiirde?

Die Verbiande sowie das Bundesministerium fiir Erndhrung und Landwirtschaft (BMEL) heben her-
vor, dass negative Begleiterscheinungen durch die Lockerung der Genehmigungspraxis nicht auf-
getreten sind. Auch das BKA bestitigt, dass die Zulassung von Schallddimpfern zu keinen negativen
Begleiterscheinungen fiihrte. Es hat hierfiir eine aktuelle Auswertung im Polizeilichen Informa-
tions- und Analyseverbund (PIAV) durchgefiihrt. Es konnte nur in wenigen Féllen die Sicherstel-
lung von Schallddmpfern auf Grund einer Deliktrelevanz (z.B. Jagdwilderei) festgestellt werden.

b) Riickmeldungen zu Frage 2 - Sind in der Jigerschaft die gesundheitlichen Beeintriachtigungen -
weniger gesundheitsschidliche Auswirkungen durch den Miindungsknall - zuriickgegangen?

Weder der Bund noch die Lander verfiigen tiber eine statistische Erfassung tiber die Auswirkungen
des Miindungsknalls, gleichwohl kann eine Verbesserung des Gesundheitsschutzes angenommen
werden, da die durchschnittliche Daimpfungsleistung eines Schalldimpfers den Schallpegel in der
Regel auf ein nicht gesundheitsgefihrdendes Maf? reduziert.
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Zudem sind sowohl positive Effekte auf die Umgebung des Schiitzen als auch jagdpraktische Vor-
teile zu verzeichnen. Durch den Einsatz der Schallddmpfer wird auch der Larm fiir mitjagende
Hunde, Erholungssuchende im Wald oder Anwohner einer an den Wald angrenzenden Wohnbe-
bauung deutlich gemindert. Ferner mindert der Einsatz von Schalldimpfern den Riickstof3, was im
Ergebnis zu verbesserten Trefferbildern und zu waidgerechteren Abschiissen fiihrt.

3. Schlussfolgerungen

Die Regelung des § 13 Abs. 9 WaffG wird in den Riickmeldungen als durchweg positiv bewertet. Die
Jagerschaft zieht aus der Regelung einen positiven Nutzen, fiir die 6ffentliche Sicherheit ergeben
sich hieraus keine Nachteile. Der Gesundheitsschutz wird verbessert. Alles in allem hat sich die Re-
gelung bewihrt. Es wird kein Anderungsbedarf gesehen.

VI. Fortbesitz von Schusswaffen bei bloBer Vereinsmitgliedschaft - § 14 Abs. 4 S. 3 WaffG

1. Zielsetzung und Gegenstand der Regelung

§ 14 Abs. 4 S. 3 WaffG sieht vor, dass die einfache Vereinsmitgliedschaft fiir ein Bediirfnis zum fort-
dauernden Besitz von Schusswaffen ausreicht, soweit seit der ersten Eintragung einer Schusswaffe
in die Waffenbesitzkarte (WBK) oder der erstmaligen Ausstellung einer Munitionserwerbserlaubnis
zehn Jahre vergangen sind.

Sinn und Zweck der Regelung ist es, auch Sportschiitzen, die etwa in Folge fortgeschrittenen Alters
den Schiefisport nicht mehr so intensiv ausiiben kénnen, weiterhin eine aktive Teilnahme am Ver-
einsleben zu ermoglichen (vgl. BT-Drs. 19/13839 S. 72).

2. Empirische Ergebnisse und Bewertung

a) Rickmeldungen zu Frage 1 - Ist aus Sicht der Lander die Privilegierung vor dem Hintergrund,
dass immer ein Bediirfnis (fort)bestehen muss, gerechtfertigt? Und zu Frage 2 - Sind Fille bekannt,
in denen es zum Missbrauch der auf Grund der Privilegierung in Besitz befindlichen Waffen kam?

Zu Frage 1 ist festzuhalten, dass die weit iberwiegende Mehrheit der Behoérden die Auffassung ver-
tritt, dass die mit der Regelung einhergehende Ausnahme vom Bediirfnisprinzip nicht gerechtfer-
tigt ist, da sie dem vom Bundesverwaltungsgericht entwickelten Grundsatz ,so wenig Waffen wie
moglich in’s Volk® widerspricht (vgl. dazu: Urteil vom 13. Juli 1999 - BVerwG 1 C 5.99). Die Regelung
fithre zu einer volligen Aushohlung des Bediirfnisprinzips, da es nur noch auf die blofRe (zahlende)
Mitgliedschaft in einem Verein ankomme. Die Mitgliedschaft im Verein und Teilnahme am Ver-
einsleben kénne auch durch gelegentliches SchiefRen mit Vereinswaffen oder ganz ohne Waffen
ermoglicht werden. Eine aktive Ausiibung des Schief3sports ist nach Auffassung der weit iberwie-
genden Mehrheit der Behérden unabdingbare Voraussetzung fiir das Bediirfnis.

Aufierdem sei es mit dem Gesetzeszweck - Sportschiitzen fortgeschrittenen Alters weiterhin eine
aktive Teilnahme am Vereinsleben zu ermdglichen - kaum zu rechtfertigen, dass Sportschiitzen,
die schon mit Vollendung des 21. Lebensjahres erlaubnispflichtige Schusswaffen erwerben kénnen,
bereits ab Vollendung des 31. Lebensjahres das Vorliegen eines waffenbezogenen Bediirfnisses
nicht mehr nachweisen sollen.
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Eine geringe Anzahl von Behérden hilt die Privilegierung fiir gerechtfertigt und begriindet dies mit
dem Verweis auf § 13 WaffG. Auch § 13 Abs. 1 WaffG verlangt fiir das Bedirfnis lediglich einen
glltigen Jagdschein; die aktive Jagdausiibung ist hingegen nicht nachzuweisen. In einem Bundes-
land bildet die Privilegierung des § 14 Abs. 4 S. 1 WaffG die seit 2003 gingige Vollzugspraxis ab.

Zur Beantwortung der Frage 2 teilten die Waffenbeh6rden mit, dass ihnen insgesamt lediglich ein
Verdachtsfall und im Ubrigen keine Fille bekannt sind, in denen es zum Missbrauch der auf Grund
der Privilegierung in Besitz befindlichen Waffen kam.

b) Riickmeldungen der Verbande zu Frage 3 - Trigt die Regelung aus Sicht der Verbande zur Errei-
chung des Ziels bei, lebensilteren Vereinsmitgliedern, die nicht im bisherigen Umfang schief3sport-
lich aktiv sind, weiterhin eine aktive Teilnahme am Vereinsleben zu ermdglichen, Frage 4 - Wenn
ja, gibt es hierfiir Indikatoren (z.B. weniger Vereinsaustritte lebensélterer Mitglieder; grofiere Betei-
ligung an Vereinsveranstaltungen)? und zu Frage 5 - Wenn nein, warum hat die Regelung ihr Ziel
verfehlt? Welche weiteren Mafinahmen miissten ergriffen werden?

Auf Grund des Sachzusammenhangs werden die Riickmeldungen der Verbande durch das BMI zu-
sammenhingend dargestellt. Den Stellungnahmen der Verbidnde ist zu entnehmen, dass diese die
Regelung des § 14 Abs. 4 S. 3 WaffG als duflerst positiv erachten. Die Regelung sei geeignet, den
meist lebensilteren Schiitzen, welche bereits iber einen lingeren Zeitraum sowohl ihr Bediirfnis
als auch ihre Zuverlissigkeit bewiesen haben (es handele sich damit gerade nicht um ,Scheinschiit-
zen"), eine aktive Teilhabe am Vereinsleben zu erméglichen und auch ehrenamtlichen Tatigkeiten
nachzugehen. Es sei eine nutzerfreundliche und insbesondere rechtsklare Regelung geschaffen
worden, welche einerseits ein Regulativ schafft und andererseits das Recht der Betroffenen am Be-
sitz wahrt. Die Regelung trage zusammenfassend der Lebenswirklichkeit vieler &lterer Schiitzen
Rechnung.

Mit Verweis auf die Corona-Pandemie, welche den iiberwiegenden Zeitraum des Inkrafttretens der
Regelung bestimmte, konnten zu Frage 4 keine Indikatoren genannt werden. Gerade &ltere Schiit-
zen gehorten zur sogenannten vulnerablen Gruppe, der empfohlen wurde, soweit moglich, zu
Hause zu bleiben und Menschenansammlungen zu meiden. Hinzu kam, dass auch Schief}trainings,
Wettbewerbe und Vereinsveranstaltungen gesetzlich untersagt waren. Der Riickmeldung eines
Verbands ist zu entnehmen, dass der Schwerpunkt der ehrenamtlich Tétigen auf das 53. bis 63. Le-
bensalter fillt und ca. 42% der Vereinsmitglieder alter als 56 Jahre sind. Hier wird seitens des Ver-
bandes ein Riickschluss dahingehend gezogen, dass ohne die Regelung der Anteil der dlteren Schiit-
zen sowohl unter den Mitgliedern als auch den Ehrendmtlern deutlich geringer wire.

3. Schlussfolgerungen

Die eingegangenen Riickmeldungen seitens der Behérden — durchweg ablehnend, mit einer Aus-
nahme, da vergleichend zur Regelung fiir Jiger in § 13 WaffG - und der Verbénde - durchweg be-
firwortend - liegen diametral auseinander.

Den Rickmeldungen der Behorden ist zu entnehmen, dass sie das Bediirfnisprinzip als eines der
zentralen Elemente des Waffenrechts erachten und in dieser Regelung dessen Aushéhlung sehen.
Es st fiir sie nicht ersichtlich, weshalb eine Teilhabe am Vereinsleben oder auch die Ausiibung einer
ehrenamtlichen Tétigkeit im Schiefisport- oder Schiitzenverein zwingend an den Besitz eigener
Waffen gekoppelt sein muss. Die lebensélteren Mitglieder konnten, so einige Behérden, auch auf
Vereinswaffen zuriickgreifen.

Dem steht jedoch gegeniiber, dass ein Missbrauch einer Waffe, die auf Grund der Privilegierung
besessen wurde, nicht bekannt ist. Gemessen am obigen Ziel - Ermdglichung der Teilhabe &lterer

18



Evaluierungsbericht zum 3. WaffRAndG

Menschen am Vereinsleben - gilt zu konstatieren, dass anhand der Riickmeldungen der Verbande
dieses Ziel erreicht wurde. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf wird daher derzeit nicht gesehen;
es bleibt aber fortlaufend zu beobachten, ob Missbrauchsfille mit diesen Waffen bekannt werden.

VII. Regelungen zum Verbringen, insbesondere Eintragungen in das Binnenmarktinformations-
system (IMI) - §§ 29 ff. WaffG

1. Zielsetzung und Gegenstand der Regelung

Mit dem 3. WaffRAndG wurden die §§ 29 ff. WaffG grundlegend in Folge der Umsetzung der EU-
Feuerwaffenrichtlinie gedndert. So wurde § 31 WaffG zum 1.9.2020 aufgehoben. Der bisherige § 31
Abs. 1 WaffG ist in den Regelungen des neu gefassten § 29 WaffG aufgegangen. Die bislang in § 31
Abs. 2 WaffG getroffenen Regelungen sind mit geringfiigigen Anderungen nunmehr in § 30 WaffG
enthalten.

Neben der Vereinfachung und teilweisen Beseitigung von Unklarheiten ist Ziel der Regelungen,
den seit 3. September 2019 erfolgenden elektronischen Informationsaustausch aufgrund der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2019/686 der Kommission vom 16. Januar 2019 zur Festlegung detaillier-
ter Vorkehrungen gemaif} Richtlinie 91/477/EWG des Rates fiir den systematischen elektronischen
Austausch von Informationen im Zusammenhang mit der Verbringung von Feuerwaffen inner-
halb der Union (Abl. L 116 vom 3.5.2019, S. 1) zu férdern ( vgl. BT-Drs. 19/13839). Der systematische
elektronische Austausch von Informationen bzgl. Feuerwaffen erfolgt im sogenannten Binnen-
marktinformationssystem (IMI). Dieses ist ein sicheres Online-Werkzeug fiir den Austausch von
Informationen in mehreren Sprachen. Es wurde zu dem Zweck entwickelt, den Austausch von In-
formationen zwischen den 6ffentlichen Verwaltungen in der gesamten EU und den européischen
Organen und Einrichtungen, die mit der praktischen Umsetzung des EU-Rechts befasst sind, zu
erleichtern.

Beziiglich Feuerwaffen enthélt das IMI zwei Module: Ein Modul umfasst das Verbringen von Feu-
erwaffen von einem Mitgliedsstaat in einen anderen. Konkret geht es um die ,Notifizierung der
vorherigen Zustimmung“ (Genehmigung, Feuerwaffen aus einem anderen Mitgliedstaat zu kaufen
bzw. zu erwerben), ,Notifizierung einer Genehmigung zur Verbringung von Feuerwaffen“ in einen
anderen Mitgliedstaat und das Erfassen des ,,Verzeichnisses von Feuerwaffen, fiir die keine vorhe-
rige Zustimmung erforderlich ist*.

Das andere Modul befasst sich mit der Ablehnung von Erlaubnissen. Hier sind die Mitgliedstaaten
angehalten einzutragen, dass der Antrag einer Person auf eine waffenrechtliche Erlaubnis abge-
lehnt oder eine solche entzogen wurde, unter der Angabe von Griinden bei Wahrung des Daten-
schutzes.

Die o.g. Module im IMI verfolgen den Zweck, auch in waffenrechtlichen Belangen den digitalen
Datenaustausch zu férdern und leisten einen Beitrag zur Erhéhung der Féalschungssicherheit der
waffenrechtlichen Dokumente, da simtliche Transferdokumente in einem ,,geschlossenen“ On-
line-System versandt werden. Bei den waffenrechtlichen Modulen handelt es sich allerdings noch
um ein Pilotprojekt der EU-Kommission, weswegen eine vorzeitige Evaluierung angezeigt ist.

In Deutschland sind die 6rtlich zustindigen Waffenbeh6rden mittlerweile an das IMI angebunden

und wurden vom Bundesverwaltungsamt (BVA) in der Anwendung geschult. Sie sind fir die Rich-
tigkeit der Eintragungen verantwortlich. Das Bundesverwaltungsamt (BVA), Referat S I1 6, fungiert
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als nationale Kontaktstelle sowie als EU-Meldedienst. Dem BVA wurde diese Tétigkeit im Jahre
2017 vom Bundeskriminalamt (BKA) ibertragen.

2. Empirische Ergebnisse und Bewertung

a) Rickmeldung des Bundesverwaltungsamtes zu Frage 1 - Wie schitzt das BVA als Zentralstelle
fiir IMI die Kosten-Nutzen-Relation des Systems ein?

Beziiglich der Kosten-Nutzen-Relation fithrt die IMI-Koordinierungsstelle des BVA aus, dass mit
Anschluss der ortlichen Waffenbehérden an das IMI der Aufwand im BVA, insbesondere des EU-
Meldedienstes, deutlich zuriickgegangen ist. Fiir die Schulung der 6rtlichen Waffenbehérden und
die Beantwortung von Fragen im Nachgang fielen ebenfalls Aufwinde beim BVA an. Diese hitten
sich aber inzwischen reduziert, da die 6rtlichen Waffenbehorden sicherer im Umgang mit dem Sys-
tem seien. Dennoch sieht das BVA Verbesserungsbedarf. Eine Schnittstelle zwischen den nationa-
len Systemen und dem IMI wiirde zur Entlastung aller beteiligten Behorden beitragen und dop-
pelte Dateneingaben vermeiden und damit Ressourcen, insbesondere bei den 6rtlichen Waffenbe-
horden schonen.

b) Riickmeldungen zu Frage 2 - Aus Sicht der Waffenbehorden und des BKA: Ist ein Austausch tiber
IMI sinnvoll oder erzeugt der Austausch Mehraufwand, der aufler Verhéltnis zum Nutzen steht?

Die Riickmeldungen der Waffenbehérden zur Nutzung des IMI sind geteilt. Auf der einen Seite
wird der Austausch als sinnvoll erachtet, da er zu einer Verbesserung der Datenqualitit beitragt und
es ohne grofle Rechercheaufwinde einfacher sei, den zustindigen Kollegen in einem EU-Mitglied-
staat im Zusammenhang mit einem Vorgang zu kontaktieren.

Einige Waffenbehorden nutzen IMI wegen des geringen Aufkommens an Verbringungen gar nicht,
andere bemingeln, dass das System anwenderunfreundlich sei. Konkret werden folgende Dinge
kritisiert: Anmeldung sei aufwendig und Benutzeroberfliche untibersichtlich; die Waffendaten
seien nur aus den gescannten Anhangen ersichtlich und nicht in durchsuchbaren Datenmasken; es
handele sich um eines neues System, welches nicht in bestehende Software integriert sei und nicht
von allen EU-Mitgliedstaaten konsequent genutzt werde, was im Ergebnis zu langen Bearbeitungs-
zeiten fithre. Wiederum andere Behorden melden zurtiick, dass das Repositorium von anderen Staa-
ten nicht gepflegt werde (Hinweis: Das Repositorium dient der Darstellung der nationalen Rechts-
lage, insbesondere was Regelungsausnahmen anbelangt oder spezielle Verfahren in einem Mit-
gliedstaat), was im Ergebnis auch dazu fiihre, dass Antrige zurtickgewiesen werden, da die deutsche
Behorde eine Ausnahme des Rechts des Empfingerstaates nicht kenne. Nur wenige Behorden ga-
ben an, dass der Aufwand komplett aufer Verhiltnis zum Nutzen steht, gleichwohl wiinscht sich
die weit iberwiegende Mehrzahl der befragten Behorden eine Schnittstelle der 6rtlichen Waffen-
systeme zum IMI-System, da so eine doppelte Eintragung in verschiedene Datenbanken - hier:
IMI-System und Nationales Waffenregister (NWR) - vermieden werden konne.

Das BKA fhrte aus, dass mit Anbindung der 6rtlichen Waffenbehdrden an das IMI-System etab-
lierte Prozesse abgeldst werden konnten. Die Landeskriminaldmter sehen keinen Bedarf mehr, vom
BVA eingehende Meldungen tiber das IMI-System zu erhalten.

c) Rickmeldungen zu Frage 3 - Wie schitzen die Verbiande das Verfahren ein? Konnte durch die
erstellte ,Ausfillanleitung” eine bessere Handhabung erzielt werden?

Vorbemerkung: Durch den Wechsel der Zustiandigkeit fiir das IMI-System vom BKA auf das BVA
mussten dort Prozesse neu etabliert werden. Es kam insbesondere im Herbst/Winter 2021/2022 zu

20



Evaluierungsbericht zum 3. WaffRAndG

langen Bearbeitungszeiten beim BVA. Im Frihjahr 2022 wurde seitens BMI/BVA in Zusammen-
arbeit mit den Verbdnden - in erster Linie dem Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und
Munition (JSM) - eine Ausfiillanleitung erstellt, um die Prozesse zu verbessern.

Die eingegangenen Riickmeldungen der Verbinde sind durchweg positiv. Durch die Ausfiillanlei-
tung zu Anlage 19 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu Vordrucken des Waffengesetzes (WaffVor-
druckVwV) konnte eine enorme Verbesserung der Bearbeitungsdauer beim BVA erzielt werden.
Die Eingangsbestitigung werde nun binnen weniger Tage, mitunter sogar weniger Stunden, erteilt.
Weiterhin wird positiv angemerkt, dass mit dem 3. WaffRAndG die Vorginge im Zusammenhang
mit Verbringungsmeldungen beim BVA elektronisch bearbeitet werden, was ebenfalls zu einer ver-
kiirzten Bearbeitungsdauer beigetragen habe. Die Einfiihrung eines Bundesportals zur Anzeigen-
meldung und -bestitigung wird seitens der Verbédnde als wiinschenswert erachtet. Aufierdem spre-
chen sich die Verbidnde fiir die gesetzliche Einfiihrung einer allgemeinen Einfuhrgenehmigung o-
der Mehrfachgenehmigung aus bzgl. der Einfuhr von Waffen oder Munition durch Waffenhiandler
oder -hersteller eines anderen EU-Mitgliedstaates in den Geltungsbereich des Gesetzes.

3. Schlussfolgerung

Wie einleitend erwihnt, handelt es sich bei den waffenrechtlichen Modulen im IMI-System um ein
Pilotprojekt der EU-Kommission. Bislang hat sich Deutschland auf EU-Ebene fiir keine Verldnge-
rung des Pilotprojekts ausgesprochen, da ein Mehrwert, zumindest auf ministerieller Ebene, nicht
gesehen wurde. Zudem wurden an das BMI ausschliefdlich Beschwerden, insbesondere zu erforder-
lichen Doppeleintragungen in verschiedene Datenbanken seitens der Behérden und enorme Bear-
beitungszeiten beim BVA, welche nach Angaben von Waffenhindlern zum Erliegen des Waf-
fenversandgeschifts fihrten, herangetragen. Auch ist das IMI-System ausschliefilich ein waffen-
rechtliches Informations- und gerade kein Ermittlungsportal, so dass auch Filschungen von Ver-
bringungsdokumenten nicht verhindert bzw. mangels kriminalistischer Ausbildung der Bearbei-
tenden nicht erkannt und erst zeitlich verzégert durch Informationen aus dem polizeilichen Be-
reich tiberhaupt entdeckt wurden. Das Ziel, durch die Ubermittlung von Daten in einem geschlos-
senen Online-System Félschungen zu verhindern, wurde nur bedingt erreicht, was allerdings auch
damit zusammenhingt, dass anfangs zu viele 6rtliche Behdrden noch Vorginge in Papier akzep-
tierten und in das IMI einstellten. So konnte die autorisierte vorherige Zustimmung des Empfan-
gerlandes durch gefilschte Papierdokumente leicht umgangen werden.

Nach Auswertung der eingegangenen Riickmeldungen ist eine andere Bewertung der Nutzung des
IMI angezeigt. Zwar werden durch die Anwendung des IMI-Systems bei den Waffenbehoérden Auf-
winde generiert, jedoch werden diese nur in wenigen Fillen als aufier Verhiltnis zum Nutzen des
Systems empfunden. Die durchweg von allen Behérden geforderte Schnittstelle zu bestehenden
Systemen, um Doppeleintragungen zu vermeiden, wird vom BMI stetig an die EU-Kommission
herangetragen und eine Umsetzung dort auch angestrebt, wenngleich die Bereitstellung noch ei-
nige Jahre dauern wird. Ebenfalls in Planung ist das von den Verbinden gewiinschte Bundesportal
zur Abwicklung der Verbringungsvorginge. Hier ist mit einer sehr zeitnahen Bereitstellung auf
dem Bundesportal zu rechnen. Die Bereitstellung der ,Ausfiillanleitung” hat insgesamt zur Verbes-
serung der Prozesse beigetragen. Die von den Verbianden geforderte allgemeine Einfuhrgenehmi-
gung ist mit dem der EU-Feuerwaffenrichtlinie immanenten Prinzip der ,doppelten Genehmi-
gung” nicht vereinbar, weswegen hier auf nationaler Ebene keine Rechtsinderung erfolgen kann.
Das BMI wird diesen Punkt aber bei der angekiindigten Evaluierung durch die EU-Kommission
einbringen.

Alles in allem haben sich die neuen Regelungen bewihrt; Handlungsbedarf wird nicht gesehen.
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VIII. Méglichkeit fiir Jagdscheininhaber, Nachtsichtvorsédtze und Nachtsichtaufsitze fiir Ziel-
fernrohre zu erwerben - §§ 29 ff. WaffG

1. Zielsetzung und Gegenstand der Regelung

Ziel der Gesetzesdnderung ist es, eine effizientere Bekdmpfung der tiberwiegend nachtaktiven
Schwarzwildpopulation zu erméglichen. Der ebenfalls neu eingefiigte § 40 Abs. 3 S. 5 WaffG stellt
klar, dass gegebenenfalls bestehende jagdrechtliche Verbote oder Beschrinkungen der Nutzung
von Nachtsichtvorsatzgeraten und Nachtsichtaufsitzen unberiihrt bleiben und mithin zu beachten
sind (BT-Drs. 19/13839, 88). Inhabern eines giiltigen Jagdscheins ist es nunmehr méglich, Nacht-
sichtvorsitze und Nachtsichtaufsitze flir Zielfernrohre zu erwerben, zu besitzen und einzusetzen.
Dies umfasst auch die sogenannten ,,Dual-use-Vorsatzgerite®, die sich nicht nur auf Zielfernrohre,
sondern auch auf verschiedene andere Arten optischer Gerite aufsetzen lassen. Durch die Neure-
gelung in S. 4 ist zumindest auf der waffenrechtlichen Ebene eine kontroverse Diskussion dartiber
abgeschlossen, ob und unter welchen Voraussetzungen Nachtsicht- und Nachtzielgerite zur Jagd
eingesetzt werden dirfen.

2. Empirische Ergebnisse und Bewertung

Riickmeldung der Verbinde zu Frage 1 - Hat die Regelung die mit der Privilegierung verbundenen
Ziele erreicht, eine effizientere, aber auch tierschutzgerechtere Bekdmpfung von iiberwiegend
nachtaktiven Schwarzwildpopulationen zu ermdéglichen?, Frage 2 - Wenn ja, gibt es hierfiir Indika-
toren (Zahl der Abschiisse wihrend der Dunkelheit; Weniger Nachsuchen; Weniger Wildschiden;
Riickgang der ASP)? sowie zu Frage 3 - Wenn nein, warum hat die Regelung ihr Ziel verfehlt? Wel-
che weiteren Maffnahmen miissten ergriffen werden?

Da die Verbdnde die Fragen auf Grund des Sachzusammenhangs zusammenhingend beantwortet
haben, erfolgt auch die Auswertung zusammenhingend.

Den Stellungnahmen der Verbédnde ist zu entnehmen, dass die Vorschrift ihr Ziel erreicht hat, den
ortlichen Schwarzwildbestand deutlich zu reduzieren, vor allem aus Griinden der Priavention zur
Bekdampfung der Afrikanischen Schweinepest. Wenngleich einschrinkend darauf hingewiesen
wird, dass das Inkrafttreten der Regelung mit der Pandemie zusammenfiel und die Jagd erst spéter,
nachdem sie als systemrelevant eingestuft wurde, wieder zuldssig war, konnten einige Indikatoren
der Zielerreichung benannt werden: So sei eine deutliche Verbesserung im Bereich der Schwarz-
wildbejagung durch eine gestiegene Schwarzwildstrecke zu verzeichnen. Auflerdem erhohte sich
die Zahl der Nachtabschiisse bei gleichzeitig weniger Nachsuchen und Wildschidden. Insgesamt
konnte der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest auf einige lokal begrenzte Ereignisse be-
schrinkt werden. Laut Umfrageergebnissen eines Verbandes spielt die Afrikanische Schweinepest
in 73% der Reviere keine Rolle mehr. Ein Missbrauchsfall unter Verwendung eines legal besessenen
Nachtsichtvor- oder -aufsatzgerétes sei nicht bekannt.

Kritisch wurde von den Verbidnden die heterogene Umsetzung angemerkt. So sei in Bremen und
Hamburg die Jagd auf Schwarzwild bisher insgesamt noch nicht freigegeben und in Nordrhein-
Westfalen der Einsatz von Warmebildtechnik untersagt. Ferner sei problematisch, dass Infrarot-
aufheller, welche oftmals in handelstiblichen Geriten verbaut seien, als kiinstliche Lichtquellen
gelten und von der Ausnahme nicht erfasst seien. Die Verbdnde halten zudem die Zulassung von
Infrarotauhellern und/oder Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des Ziels fiir notwen-
dig, da Nachtsichtgerite mit Restlichtverstirker nur so lange einsatzfihig sind, wie auch Restlicht
vorhanden ist. Die Nachtsichtgerite kodnnen immer, unabhingig von den Restlichtverhiltnissen,
zum Einsatz kommen. Die Zulassung von Zieloptiken mit integrierter Nachtsicht- bzw.
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Wirmebildtechnik sei eine Anpassung an den neuesten Stand der Technik und einfacher in der
Handhabung. Die derzeit genutzte Adaptertechnik bringe zusétzliches Gewicht auf die Waffe und
veridndere dadurch den Schwerpunkt der Waffe.

3. Schlussfolgerungen

Es ist festzuhalten, dass beziliglich der Regelung kein Handlungsbedarf besteht. Dass ggf. in einigen
Lindern dennoch die Schwarzwildbejagung mit den waffenrechtlich erlaubten Geriten nicht zu-
lassig ist, stellt sich als kein Problem des Waffenrechts dar. Die von den Verbidnden gesehene Not-
wendigkeit der Zulassung von Nachtziel- und Nachtsichtgeriten einschliefilich Infrarotaufhellern
sowie Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des Zieles ist nachvollziehbar.

IX. Ermachtigungsgrundlage der Lander zur Einrichtung von Messerverbotszonen - § 42 Abs. 6
WaffG

1. Zielsetzung und Gegenstand der Regelung

Die Gesetzesdnderung ermoglicht es den Lindern, an bestimmten Orten das Fithren von Messern
durch Rechtsverordnung zu verbieten. § 42 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 WaffG enthélt eine Verord-
nungsermachtigung, ,in oder auf bestimmten Gebduden oder Flichen mit 6ffentlichem Verkehr
(..), insbesondere in Einrichtungen des 6ffentlichen Personenverkehrs“ (insb. Bahnhafe) eine Mes-
serverbotszone einzurichten. Dariiber hinaus besteht gem. § 42 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 und 3
WaffG die Moglichkeit, Messerverbotszonen im Umfeld von Bahnhofen sowie an sonstigen viel-
frequentierten 6ffentlichen Orten einzurichten.

In diesen Verbotszonen kénnen sdmtliche Messer mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit
einer Linge iiber 4 cm verboten werden, auch wenn diese im Ubrigen nicht unter das Waffengesetz
fallen. Gleichzeitig gelten bestimmte Ausnahmen vom Verbot, z.B. fiir das Fithren aus beruflichen
Griinden. Auch diirfen Messer transportiert werden, wenn sie nicht zugriffsbereit sind.

2. Empirische Ergebnisse und Bewertung

a) Riickmeldungen zu Frage 1 - Hat aus Sicht der Lander die Moglichkeit zur Erweiterung der Ein-
richtung von Messerverbotszonen auf Orte, an denen sich besonders viele Menschen aufhalten, be-
wihrt?, Frage 2 - Trigt die Regelung zu einer aus Sicht der Linder einfacheren Begriindung zur
Einrichtung einer Messerverbotszone bei? und Frage 3 - Welche rechtlichen und/oder praktischen
Herausforderungen bestehen bei der Ausweisung von Messerverbotszonen nach § 42 Abs. 6 WaffG?

Die Antworten auf die Fragen werden zusammenhingend dargestellt, da eine Riickmeldung der
Lander ebenfalls zusammenhingend erfolgte. Es werden nur Antworten von Lindern einbezogen,
in deren Zustdndigkeitsbereich von der Einrichtung einer Waffenverbotszone auf Grundlage des
§ 42 Abs. 6 WaffG bislang Gebrauch gemacht wurde. Dies betrifft lediglich drei von 16 Lindern,
wobei in einem Land eine derartige Verbotszone auch erst seit Februar 2023 in Kraft ist und auf
Grund des kurzen Zeitraums keine belastbaren Aussagen zur Wirkung getroffen werden kénnen.
Einige Lander geben an, dass es wegen des Fehlens von Kriminalititsschwerpunkten kein Bediirfnis
fiir die Errichtung einer Messerverbotszone gab oder das Verbot Messer mitzufiihren anderweitig
geregelt ist.
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Die Riickmeldungen der beiden {ibrigen Linder, in denen Behdrden von der Erméichtigungs-
grundlage Gebrauch gemacht haben, ist zu entnehmen, dass sie den Begriindungsaufwand als sehr
hoch einschitzen, da Tatsachen die Annahme rechtfertigen miissen, dass das Verbot zur Abwehr
von Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit erforderlich ist. Zudem miisse die Begriindung fortlau-
fend auf ihre Aktualitit iiberpriift werden. Ein Land merkt zudem an, dass die Uberwachung der
Verbote auch einen erheblichen Personaleinsatz zur Folge hat und es nicht ersichtlich ist, weshalb
nicht ein generelles Messerverbot ermdglicht wird, sondern nur solcher Messer mit feststehender
oder feststellbarer Klinge und einer Klingenlinge von mehr als 4 cm. Zwei Linder fordern die Nor-
mierung eines generellen Waffenverbots in Z{igen sowie an Bahnhofen.

b) Rickmeldung der Verbiande

Die Verbidnde sehen sog. Messerverbotszonen grundsitzlich kritisch. Es seien neben den Gegen-
stinden nach dem WaffG auch andere Gegenstinde verboten, was eine erhebliche Rechtsunsicher-
heit in Teilen der Bevolkerung schaffe. Die verbotenen Gegenstinde missten klar definiert sein.
Die Verbiande sehen in den Messerverbotszonen einen enormen Kontrollaufwand der Polizei- und
Ordnungsbehoérden.

3. Schlussfolgerungen

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass die Ergebnisse auf Grund der geringen Anzahl von Lan-
dern, in denen Verbotszonen auf Grundlage des § 42 Abs. 6 WaffG eingerichtet wurden, wenig aus-
sagekriftig sind. Als Ursache kann hierfiir der kurze Zeitraum zwischen Inkrafttreten der Verord-
nungsermdichtigung und der Evaluierung angefiihrt werden. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wihnen, dass Fragen zu Messerverboten in Ziigen und an Bahnhofen derzeit auch intensiv in der
Standigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Linder (IMK) und ihren Fachgremien
diskutiert werden.

X. Erweiterung des Informationsaustausches zwischen Waffen- und Meldebehérden - § 44
WaffG

1. Zielsetzung und Gegenstand der Regelung

§ 44 WaffG soll verhindern, dass Informationen wie Umzug oder Tod des Inhabers einer waffen-
rechtlichen Erlaubnis erst bei der Regeliiberpriifung mitgeteilt werden. Gerade im Todesfall kann
eine verspitete Kenntnis der zustindigen Waffenbehoérde dazu fiihren, dass aus Unkenntnis,
Leichtsinn oder Vorsatz Waffen verschwinden. Deswegen ist eine zeitnahe Information der Waf-
fenbehorden iiber die wichtigen Tatsachen des Wohnortswechsels oder des Todes eines Erlaubnis-
inhabers tiber die Meldebehorden zu gewihrleisten, welche daher ihrerseits iiber die Erteilung ei-
ner waffenrechtlichen Erlaubnis an eine Person informiert sein missen (vgl. (BT-Drs. 14/8886, 117,
14/7758, 116).

2. Empirische Ergebnisse und Bewertung

a) Riickmeldungen zu Frage 1 - Lauft der Informationsaustausch zwischen Waffen- und Meldebe-
horden reibungslos?
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Das BKA als Waffenbehorde des Bundes sieht Defizite im Informationsaustausch zwischen Waffen-
und Meldebehorden, da es in den automatisierten Prozess der ortlichen Waffen- zu den Melde-
behorden nicht eingebunden ist und die jeweilige Information wie Tod oder Umzug des Erlaubnis-
inhabers nur dann erhilt, wenn der jeweilige Sachbearbeiter der Waffen- oder Meldebehorde die
~Doppelzustindigkeit” (6rtliche Waffenbehorde und BKA) erkennt und manuell eine Mitteilung an
das BKA versendet.

Die tibrigen Riickmeldungen sind heterogen. Entscheidend dafiir, wie viel Zeit zwischen dem Ein-
tritt des zu iibermittelnden Ereignisses und der eigentlichen Ubermittlung vergeht, ist vor allem
die digitale Ausstattung der jeweiligen Kommunen oder die Form der organisatorischen Einbin-
dung der Waffenbehorden in die Landesverwaltung (z.B. Zugehorigkeit der ortlichen Waffenbe-
horde zu einem Landratsamt oder einer Polizeibehorde). Weit tiberwiegend wird berichtet, dass die
Einrichtung eines digitalen Meldeweges von Vorteil wire. Mitunter sei auch ein Modul zur auto-
matischen Meldung der Waffen- an die Meldebehérden der Ortlichen Waffenverwaltungssyste-
men-Hersteller verfiigbar, welches aber nicht flichendeckend genutzt werde. Hinzu komme, dass
zwischen Ereignis und dessen Meldung mehr Zeit vergehe, wenn Waffen- und Meldebehérde kom-
munal nicht in der gleichen Verwaltung organisiert sind. Ein Land sieht den Datenaustausch zwi-
schen Waffen- und Meldebehorden seit der Anderung des Bundesmeldegesetzes in 2022 und des
damit einhergegangenen Wegfalls der Ubermittlung des Ordnungsmerkmales als erheblich er-
schwert an.

b) Riickmeldungen zu Frage 2 - Wo besteht Verbesserungsbedarf?

Neben dem bereits dargestellten Digitalisierungsbedarf - insbesondere Einrichtung einer gemein-
samen Schnittstelle aller beteiligten Behérden, damit die Meldungen vor allem ohne zeitliche Ver-
zogerung erfolgen konnen - wird eine in § 44 Abs. 2 WaffG gesetzlich festgelegte Frist fiir die Mel-
debehorden erwogen. In nicht wenigen Fillen erfolgt eine Riickmeldung erst nach einem Monat,
da z.B. Meldungen der Melde- an die Waffenbehorden iiber kommunale Rechenzentren jeweils
zum Monatsende ausgesteuert werden.

Weiterhin wird Verbesserungsbedarf gesehen, wenn der Inhaber der waffenrechtlichen Erlaubnis
in das Ausland umzieht. Bei den Meldebehorden sollte bei "waffenrechtlich relevanten Personen®
ein Hinweis erfolgen, dass die Auslandsadresse abzufragen ist, um unnétige Fahndungen etc. zu
vermeiden. Zudem wird Verbesserungsbedarf bei der Kommunikation zwischen Auslianderbe-
horde, Meldebehorde und Waffenbehorde gesehen. Pésse von z.B. Gefliichteten wiirden oftmals
von Auslianderbehorden gedndert, was allerdings nicht der Meldebehorde mitgeteilt werde. Sofern
eine Person mit nachtriglich geindertem Pass polizeilich in Erscheinung tritt, ist fiir die Polizei
dann via Abfrage des NWR nicht erkennbar, dass diese Person Inhaber einer waffenrechtlichen Er-
laubnis ist, weil nicht der korrekte Datensatz angezeigt wird.

3. Schlussfolgerungen

Aus der Gesamtschau der Riickmeldungen resultiert Handlungsbedarf. Meldungen der Melde- an
die Waffenbehorden sollten unverziiglich erfolgen, was im praktischen Vollzug bislang eher die
Ausnahme als die Regel ist. Dies wire in § 44 Abs. 2 WaffG klarzustellen. Die unverziigliche Meldung
ist fiir den Vollzug unerlisslich, damit in Todesfillen entsprechend zeitnah reagiert werden kann,
z.B. durch Sicherstellung der Waffen, oder damit Aufbewahrungskontrollen nicht ins Leere laufen,
weil die Waffenbehérde vom Umzug des Inhabers einer waffenrechtlichen Erlaubnis keine Kennt-
nis hatte. Ferner ist es unerlésslich, die Ausldnderbehorden dafiir zu sensibilisieren, dass sie gedn-
derte Daten in den Péssen Gefliichteter der Meldebehérde mitzuteilen hat, damit diese dann hier-
Uber die Waffenbehorde unterrichten kann.
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Auf Grund der Riickmeldungen ist auch erkennbar, dass die weitergehende Digitalisierung der ort-
lichen Waffenbehorden dringend erforderlich ist. Die Moglichkeiten des Bundes sind hier aller-
dings insbesondere vor dem Hintergrund der Vollzugszustindigkeit der Linder (Art. 83 GG) be-
schrinkt.

XI. Verbot von Magazinen mit gewisser Kapazitit und Bewertung der Ubergangsvorschrift -
§ 58 Abs. 17 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nummer 1.2.3.4 und 1.2.4.4 WaffG

1. Zielsetzung und Gegenstand der Regelung

Die Regelung dient der Umsetzung der Bestimmungen der EU-Feuerwaffenrichtlinie tiber die Be-
schrinkung der Magazinkapazitit, nachdem die Richtlinie bestimmte grofle Wechselmagazine so-
wie Schusswaffen mit fest verbauten grofien Ladevorrichtungen zu verbotenen Gegenstinden er-
klart hat. Allerdings wurde den berechtigten Interessen der Eigentiimer solcher Gegenstinde durch
weitgehende Besitzstandsregelungen Rechnung getragen.

Der Besitz folgender Magazine ist durch die Regelungen im 3. WaffRAndG ab dem 01.09.2020 ver-
boten:

o  Wechselmagazine fiir Kurzwaffen mit Zentralfeuermunition, die mehr als 20 Patronen des
kleinsten nach Herstellerangaben bestimmungsgeméf verwendbaren Kalibers aufnehmen
kénnen.

¢ Wechselmagazine fiir Langwaffen mit Zentralfeuermunition, die mehr als 10 Patronen des
kleinsten nach Herstellerangeben bestimmungsgeméaf verwendbaren Kalibers aufnehmen
kénnen.

e Ein Wechselmagazin, das sowohl in Kurz- als auch in Langwaffen verwendbar ist, gilt als Ma-
gazin fiir Kurzwaffen, aufler wenn der Besitzer gleichzeitig tiber eine Erlaubnis zum Besitz ei-
ner Langwaffe verfiigt, in der das Magazin verwendet werden kann.

e Magazingehiuse fiir die genannten Wechselmagazine.

Verbotene Magazine, die vor dem 13.07.2017 erworben wurden, mussten bis zum 01.09.2021 ent-
weder bei der zustindigen Waffenbehorde angezeigt oder einem Berechtigten, der zustindigen Be-
horde oder einer Polizeidienststelle iberlassen werden. Bei der Anzeige des Besitzes eines oben ge-
nannten Magazins wurde eine Anzeigebescheinigung ausgestellt. Hierdurch sollte den Behorden
die Uberwachung des Verbots erleichtert werden, indem sie einen Uberblick iiber den Magazin-
bestand erhalten.

2. Empirische Ergebnisse und Bewertung

a) Riickmeldungen zu Frage 1 - Wie beurteilen die Waffenbehérden riickblickend die Ubergangs-
regelung zu den verbotenen Magazinen?

Das BKA als zustindige Behorde fiir die Erteilung der Ausnahmegenehmigungen nach § 40 Abs. 4
WaffG gibt an, dass sich riickblickend der Vollzug der Ubergangs- bzw. Amnestieregelungen im
Wesentlichen auf Grund der Abgrenzung der Zustiandigkeiten sowohl fiir das BKA als auch fiir die
ortlich zustindigen Waffenbehoérden als problematisch darstellte. Die geteilte Zustindigkeit, ab-
hingig vom Erwerbszeitpunkt der Magazine (vor oder nach dem 13.06.2017) habe zu erheblichem
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Prifaufwand gefiihrt; in nicht wenigen Fillen musste pro Vorgang mehrmals mit den Antragstel-
lenden Kontakt aufgenommen werden.

Das BKA weist daraufhin, dass im Zusammenhang mit dem angezeigten bzw. durch das BKA ge-
nehmigten , Altbesitz“ vermehrt Riickfragen eingingen. Es war dabei zunichst zu prifen, ob die ge-
genstindlichen verbotenen Magazine in den Zustindigkeitsbereich des BKA fielen. Sah das BKA
seine Zustidndigkeit als nicht gegeben an, hat es an die 6rtlich zustindige Waffenbehérde verwiesen.
Dieser Verweis, der auf Grund der Zustindigkeit des BKA fiir verbotene Waffen im Sinne der Anlage
2 (zu § 2 Abs. 2 bis 4 WaffG) Abschnitt 1 erfolgte, sei sowohl fiir die anfragende Person als auch fiir
beteiligte Waffenbehorde oftmals nicht nachvollziehbar gewesen.

Weiterhin berichtet das BKA von unterschiedlichen Wortlautauslegungen der Ubergangsregelung
von BKA auf der einen und den 6rtlichen Waffenbehorden auf der anderen Seite. Den Passus ,,[...]
so wird das Verbot ihm gegeniiber in Bezug auf dieses Magazin oder Magazingehiuse nicht wirk-
sam, wenn [...]“ legt das BKA dahingehend aus, dass die gegenstindlichen Magazine auch nach der
Antragstellung nach § 40 Absatz 4 WaffG bzw. nach der bestandskréftigen Bescheidung des Antrags
der Liste der verbotenen Waffen (Anlage 2 Abschnitt 1) zuzuschreiben sind. Nach Rechtsauffassung
des BKA bezieht sich die Formulierung lediglich auf den rechtswidrigen Umgang mit den verbote-
nen Magazinen seit Inkrafttreten des grundsatzlichen Umgangsverbots. Eine andere Auslegung
werde zum Teil von den Waffenbehérden vertreten.

Die Riickmeldungen der Waffenbehorden der Lander differieren. Waffenbehorden, in denen keine
grofle Anzahl an Anzeigen oder Uberlassungen verzeichnet worden sind, beanstanden die Rege-
lung nicht und halten die Ubergangsvorschrift fiir zeitlich ausreichend bemessen, wohingegen an-
dere Waffenbehorden, die deutlich mehr Aufwinde durch die Regelung hatten, sich insbesondere
durch die Registrierung des Altbestandes einem Mehraufwand ausgesetzt sahen, dem aus Sicht der
Behorden kein Sicherheitsgewinn gegeniibersteht. Durch die Besitzstandwahrung hat sich der Um-
gang mit den Magazinen nicht gedndert und damit wurde auch ein Gefahrenpotential nicht ver-
ringert. Das Erfordernis der Ubergangsregelung wird nicht gesehen. Stattdessen hitte das Verbot
konsequenterweise auch fiir den Altbesitz gelten missen. Beméngelt wurde auch das Fehlen von
Aufbewahrungsvorschriften fiir solche Magazine sowie das Fehlen einer Sanktionsnorm bei Ver-
stofien. Es bleibe damit eine Entscheidung der Waffenbehorde im Einzelfall, ob ein Verstof Beden-
ken an der Zuverlassigkeit des Waffenbesitzers aufkommen ldsst oder nicht. Ferner sei es grund-
satzlich schwierig, die Meldungen der Magazininhaber zu tberprifen. Viele Waffenbehdrden
schitzen zudem die Dunkelziffer der weiterhin besessenen Magazine als extrem hoch ein.

b) Riickmeldung zu Frage 2 - Wie viele Ausnahmegenehmigungen nach § 40 Abs. 4 WaffG hat das
BKA erteilt? Wie wird der Aufwand bewertet, insbesondere vor dem Hintergrund der Begriindung
des jeweiligen Antragstellers?

Das BKA teilt mit, dass insgesamt 1.569 Ausnahmegenehmigungen nach § 58 Abs. 17 in Verbindung
mit § 40 Absatz 4 WaffG erteilt wurden (Stand Dezember 2022). Der Priifaufwand, insbesondere bei
der Priifung von Antrégen juristischer Personen, wird vom BKA als hoch bewertet.

¢) Rickmeldungen der Verbiande zu den Fragen 3 - Welche praktischen Auswirkungen hat die Re-
gelung der Wechselmagazine auf Hindler? und Frage 4 - Wurde von der Moglichkeit, eine Ausnah-
megenehmigung zu beantragen, Gebrauch gemacht? Falls ja, warum? Falls nein, warum nicht?

Die Verbidnde sehen die Regelung kritisch, da sie fiir den Handel ein grof}es Problem darstellt und
als unpraktikabel empfunden wird. Inhaber einer Waffenherstellungs- oder Waffenhandelserlaub-
nis seien grofien Einschrinkungen und einem hohen biirokratischen und administrativen Auf-
wand ausgesetzt. Besonders problematisch seien sog. ,Dual-use-Magazine®, also Magazine, welche
sowohl in Lang- als auch Kurzwaffen Verwendung finden. Ein Hersteller und/oder Handler, der
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neben Langwaffen auch iiber passende Kurzwaffen mit Kurzwaffenmagazinen verfiige, halte im-
mer auch ,verbotene Gegenstinde“ in seinem Sortiment vor. Zudem wisse der Hindler bei einem
Uberlassen eines Kurzwaffenmagazins nicht, ob der Erwerber nicht im Besitz einer passenden
Langwaffe ist, weswegen er immer der Gefahr der Strafbarkeit ausgesetzt sei.

Die Ausnahmegenehmigungspraxis des BKA wurde als restriktiv beschrieben. Der Nachweis von
regelmifigen Behordenkontakten sei erforderlich gewesen oder die Vorlage konkreter An- und
Verkaufsangebote.

Die Verbinde fordern die Anpassung der Regelung an die Rechtslage in Osterreich, wo nur die Ma-
gazine, nicht aber die Magazingehiuse, verboten sind. Unklar sei die Rechtslage in Deutschland
nach wie vor fiir ausldndische Sportschiitzen, sofern sie mit genehmigten Magazinen grofierer Ka-
pazitdt durch Deutschland durchreisen oder an Wettkdmpfen teilnehmen.

3. Schlussfolgerung

Insgesamt hat sich die Ubergangsregelung in der Gesamtschau wenig bewihrt. Der Priif- und Ver-
waltungsaufwand bei den Waffenbehoérden wurde insgesamt als hoch beschrieben, dem gegeniiber
konnte fiir die 6ffentliche Sicherheit kein Mehrwert verzeichnet werden. Dadurch, dass durch eine
Ausnahmegenehmigung die Magazine weiterhin benutzt werden diirfen, wohnt der Regelung eine
gewisse Inkonsequenz inne, da sich das Gesamtaufkommen und die im Umlauf befindlichen Ma-
gazine nicht verringert haben. Zudem bleibt ein Verstof} sanktionslos bzw. ist im Rahmen der Be-
urteilung der waffenrechtlichen Zuverlassigkeit zu berticksichtigen, was von jeder Waffenbehorde
im Einzelfall entschieden wird, so dass auch kein einheitlicher Vollzug gewihrleistet ist.

C. Gesamtergebnis

Die durchgefiihrte Evaluierung hat gezeigt, dass die iberwiegende Zahl der Regelungen des 3. Waf-
fRANdG als sachgerecht und praktikabel angesehen werden kann und dass sie sich im GrofRen und
Ganzen bewdhrt haben. Leider war an einigen Stellen eine noch detailliertere Auswertung auf
Grund fehlender statistischer Werte nicht méglich. Dennoch lassen sich wichtige Anderungsbe-
darfe aus der Evaluierung ableiten.

Aus Sicht der Waffenbehorden besteht bei der Priifung der Zuverlassigkeit und Eignung der Inha-
ber waffenrechtlicher Erlaubnisse bzw. Antragsteller Verbesserungsbedarf. Genannt wird hier z.B.
die generelle Befugnis, das personliche Erscheinen anzuordnen, oder auch die Vorlage psychologi-
scher Gutachten.

Die Neuordnung der Regelunzuverléssigkeit und die Nachberichtspflicht wurde grundsitzlich po-
sitiv bewertet, wobei nach Angaben der Waffenbehoérden auch der divergierende Wortlaut zum
BVerfSchgG, zu niedrige Wohlverhaltensfristen oder auch eine Erweiterung der absoluten waffen-
rechtlichen Unzuverléssigkeitsgriinde angezeigt wire.

Die Regelung des § 14 Abs. 4 S. 3 WaffG - Fortbesitz von Schusswaffen bei blofier Vereinsmitglied-
schaft - kritisieren die meisten Waffenbehorden als Aushéhlung des Bediirfnisses.

Die Verbringungsregelungen werden als iberwiegend positiv bewertet, ebenso die Nutzung des
Binnenmarktinformationssystems, wenngleich hier auf eine fehlende Schnittstelle zu den ortli-
chen Waffensystemen und damit verbundene Mehrarbeit durch doppelte Eintragungen hingewie-
sen wird.

28



Evaluierungsbericht zum 3. WaffRAndG

Bei § 44 WaffG ist offensichtlich, dass ein gut funktionierender Meldeweg untrennbar mit einer
Digitalisierung verbunden ist. Hier gibt es Optimierungsbedarfe, die durch eine gesetzliche Anord-
nung einer unverziiglichen Meldung der Melde- an die Waffenbehorden unterstiitzt werden konn-
ten.

Im Nachgang hat sich die Vorschrift zu den Magazinverboten als wenig praxistauglich erwiesen.

Die Rickmeldungen der Verbiande stehen den Riickmeldungen der Behdrden erwartungsgemaf}
zum Teil diametral gegeniiber. Sie sehen eine mogliche generelle Befugnis zur Anordnung des per-
sonlichen Erscheinens des Inhabers einer waffenrechtlichen Erlaubnis oder Antragstellers grund-
satzlich kritisch. Zutreffend konstatieren die Verbande, dass die Erweiterung der Regelabfrage, ge-
rade unmittelbar nach Inkrafttreten der Regelung, zu enormen Verzdgerungen fiihrte, was mitun-
ter drastische Folgen, insbesondere fiir Jager, hatte. Insofern weisen die Verbdande daraufhin, dass
etwaige kiinftige Erweiterungen der Regelabfrage nur mit einer im Vorfeld funktionierenden elekt-
ronischen Bearbeitung vollzogen werden sollten; gegen eine mogliche Ausweitung auf weitere Be-
horden haben sie grundsitzlich keine Einwénde.

Die Riickmeldung zur Schallddmpferregelung, § 13 Abs. 9 WaffG, und den Nachtsichtvorsitzen und
Nachtsichtaufsitzen fiel durchweg positiv aus, auch aus Sicht der Behérden. Zudem sind, wie auch
die Verbinde sich wiinschen, weitere, dem Stand der Technik entsprechende jagdliche Erleichte-
rungen denkbar.
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ASP

BGBI

BKA
BMEL

BMI

BPOL

BVA
BVerfSchG
BVerwG
GG

IMI

IMK

JSM
LuftSiG
NADIS
NWR
Ows

PIAV
WaffG
WaffRAndG
WaffVordruckVwV
WBK
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D. Abkiirzungsverzeichnis

Afrikanische Schweinepest

Bundesgesetzblatt

Bundeskriminalamt

Bundesministerium fiir Erndhrung und Landwirtschaft
Bundesministerium des Innern und fiir Heimat
Bundespolizei

Bundesverwaltungsamt
Bundesverfassungsschutzgesetz
Bundesverwaltungsgericht

Grundgesetz

Binnenmarktinformationssystem

Stindige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Linder
Jagd-, Sportwaffen und Munition

Luftsicherheitsgesetz

Nachrichtendienstliches Informationssystem
Nationales Waffenregister

Ortliche Waffenverwaltungssysteme

Polizeilicher Informations- und Analyseverbund
Waffengesetz

Waffenrechtsinderungsgesetz

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu Vordrucken des Waffengesetzes
Waffenbesitzkarte
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Fragebogen zur Evaluierung des 3. Waffenrechtsinderungsgesetzes:

Zu evaluierende Regelung

Evaluierungsfragen

§ 4 Absatz 4 (Folgepriifungen des Be-
durfnisses)

Wie viele Fille (in den Jahren 2021 und
2022 und Januar bis April 2023) sind be-
kannt, bei denen im Rahmen der Folgepri-
fung festgestellt wurde, dass kein Bediirfnis
mehr besteht?

Hat sich die Vorschrift bewidhrt sowohl in
Bezug auf den Priifaufwand als auch hin-
sichtlich der Verringerung der im Umlauf
befindlichen Waffen (wg. Wegfall des Be-
durfnisses)

o insoweit als durch das 3. Waffen-
rechtsinderungsgesetz die erstma-
lige Uberpriifung des Fortbestehens
des Bedirfnisses erst nach finf Jah-
ren (und nicht mehr nach drei Jah-
ren) zu erfolgen hat und

o insoweit als durch das 3. Waffen-
rechtsdnderungsgesetz das Fortbe-
stehen des Bediirfnisses regelméafig
alle fiinf Jahre zu tiberpriifen ist
und nicht mehr nur einmalig (nach
drei Jahren).

§ 4 Abs. 5 (Anordnung des persénlichen

Erscheinens)

Ermoglicht es die Vorschrift den Waffenbe-
horden, sich einen unmittelbaren Eindruck
vom Antragsteller/ Erlaubnisinhaber zu
verschaffen und die Zuverlassigkeit und die
personliche Eignung des Antragstellers/ Er-
laubnisinhabers besser beurteilen zu kon-
nen?

Wie hiufig (prozentual/absolut) wird von
der Moglichkeit, das personliche Erschei-
nen anzuordnen, Gebrauch gemacht?

Gibt es typische/haufige Konstellationen, in
denen Waffenbehorden das persénliche Er-
scheinen anordnen?

Sollte die Beschrankung, dass die Regelung
nur ,,in begriindeten Einzelfédllen angeord-
net werden kann, beibehalten werden oder
sollten die Behérden die generelle Befugnis
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Zu evaluierende Regelung

Evaluierungsfragen

haben, das personliche Erscheinen anzu-
ordnen?

Besteht tiber diese Vorschrift hinaus weite-
rer Handlungsbedarf, um die personliche
Eignung besser beurteilen zu konnen? Falls
ja, welcher?

§ 5 Abs. 2 Nr. 3 (Neuordnung der Rege-
lunzuverlissigkeit)

Hat die Vorschrift das Ziel erreicht, eine Re-
gelungsliicke im bisherigen Recht zu schlie-
Ren (vgl. BT-Drs. 19/15875. S. 36)?

Bestehen im Regelungsbereich der Vor-
schrift weiterhin Anwendungsschwierig-
keiten oder Regelungsdefizite? Wenn ja,
welche, und wie kénnten diese behoben
werden?

§ 5 Abs. 5S. 1 Nr. 4 (Erweiterung Regel-
anfrage auf Verfassungsschutzbehorden)
und S. 3 (Nachberichtspflicht)

Hat die Vorschrift ihr Ziel (,,...verhindert
werden, dass Personen, die verfassungs-
feindliche Bestrebungen verfolgen, waffen-
rechtliche Erlaubnisse erteilt werden und
diese somit legal in den Besitz von Schuss-
waffen gelangen konnen.”) erreicht?

In wie vielen Fallen (Jahre 2021, 2022 und
Januar bis April 2023) hat die Mitteilung ei-
ner Verfassungsschutzbehorde (ursichlich
oder mitursichlich) zur Versagung einer
beantragten Erlaubnis oder zum Widerruf
einer Erlaubnis gefiihrt?

Haben die Regelungen aus Sicht der Waf-
fenbehorden einen Mehrwert bei Beurtei-
lung der Zuverlassigkeit? Bitte begriinden,
warum ja/nein.

Fihrt die Erweiterung der Regelanfrage zu
einer zeitlichen Verzégerung?

Wurden in den Jahren 2021, 2022 und Ja-
nuar bis April 2023 waffenrechtliche Er-
laubnisse auf Grund eines Nachberichts
entzogen? Wenn ja, in wie vielen Fillen
(Jahre 2021, 2022 und Januar bis April
2023)?

Wie beurteilen die Verbdnde die Erweiterung
der Regelanfrage und die Nachberichtspflicht
- insbesondere im Hinblick auf das Ziel sowie
auf die Verfahrensdauer?
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Zu evaluierende Regelung

Evaluierungsfragen

§ 13 Abs. 9 (Schalldampfer fiir Jager)

Hat sich die kriminalistische Einschitzung
des BKA bewahrheitet, dass die Lockerung
der Genehmigungspraxis zu keinen negati-
ven Begleiterscheinungen fiir die 6ffentli-
che Sicherheit fithren wiirde?

Sind in der Jdgerschaft die gesundheitlichen
Beeintrdchtigungen - weniger gesundheits-
schddliche Auswirkungen durch den Miin-
dungsknall - zuriickgegangen?

§ 14 Abs. 4 S. 3 (Fortbesitz von Schuss-
waffen bei blofRer Vereinsmitgliedschaft)

Ist aus Sicht der Lander die Privilegierung
vor dem Hintergrund, dass immer ein Be-
durfnis (fort)bestehen muss, gerechtfertigt?

Sind Fille bekannt, in denen es zum Miss-
brauch der auf Grund der Privilegierung in
Besitz befindlichen Waffen kam?

Trdgt die Regelung aus Sicht der Verbdnde
zur Erreichung des Ziels bei, lebensdlteren
Vereinsmitgliedern, die nicht im bisherigen
Umfang schiefsportlich aktiv sind, weiterhin
eine aktive Teilnahme am Vereinsleben zu er-
méglichen?

Wenn ja, gibt es hierfiir Indikatoren (z.B. we-
niger Vereinsaustritte lebensdlterer Mitglie-
der; gréfiere Beteiligung an Vereinsveranstal-
tungen)?

Wenn nein, warum hat die Regelung ihr Ziel
verfehlt? Welche weiteren Mafinahmen
miissten ergriffen werden?

§§ 30 ff. (Regelungen zum Verbringen;
insbesondere IMI)

Wie schatzt das BVA als Zentralstelle fir
IMI die Kosten-Nutzen-Relation des Sys-
tems ein?

Aus Sicht der Waffenbehorden und des
BKA: Ist ein Austausch tiber IMI sinnvoll o-
der erzeugt der Austausch Mehraufwand,
der aufler Verhiltnis zum Nutzen steht?

Wie schdtzen die Verbdnde das Verfahren
ein? Konnte durch die erstellte ,Ausfiillanlei-
tung*“ eine bessere Handhabung erzielt wer-
den?
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Zu evaluierende Regelung

Evaluierungsfragen

e §40 Abs. 3 S. 4 (Moglichkeit fir Jagd-
scheininhaber, Nachtsichtvorsitze und
Nachtsichtaufsitze fir Zielfernrohre zu
erwerben)

Hat die Regelung die mit der Privilegierung
verbundenen Ziele erreicht, eine effizientere,
aber auch tierschutzgerechtere Bekimpfung
von liberwiegend nachtaktiven Schwarzwild-
populationen zu ermdglichen?

Wenn ja, gibt es hierfiir Indikatoren (Zahl der
Abschiisse wihrend der Dunkelheit; Weniger
Nachsuchen; Weniger Wildschdden; Riick-
gang der ASP)?

Wenn nein, warum hat die Regelung ihr Ziel
verfehlt? Welche weiteren MafSnahmen
miissten ergriffen werden?

e §42 Abs. 6 (Messerverbotszonen)

Hat aus Sicht der Lander die Méglichkeit
zur Erweiterung der Einrichtung von Mes-
serverbotszonen auf Orte, an denen sich
besonders viele Menschen aufhalten, be-
wahrt?

Tragt die Regelung zu einer aus Sicht der
Lander einfacheren Begriindung zur Ein-
richtung einer Messerverbotszone bei?

Welche rechtlichen und/oder praktischen
Herausforderungen bestehen bei der Aus-
weisung von Messerverbotszonen nach § 42
Abs. 6 WaffG?

e §44 (Erweiterung des Informationsaus-
tausches zwischen Waffen- und Melde-
behorden)

Lauft der Informationsaustausch zwischen
Waffen- und Meldebehorden reibungslos?

Wo besteht Verbesserungsbedarf?

e §58 Abs. 17iVm Anlage 2 Abschnitt 1
Nummer 1.2.3.4 und 1.2.4.4 (Magazinver-
bot und Ubergangsvorschrift)

Wie beurteilen die Waffenbehorden riick-
blickend die Ubergangsregelung zu den
verbotenen Magazinen?

Wie viele Ausnahmegenehmigungen nach
§ 40 Abs. 4 WaffG hat das BKA erteilt? Wie
wird der Aufwand bewertet, insbesondere
vor dem Hintergrund der Begriindung des
jeweiligen Antragstellers?

Welche praktischen Auswirkungen hat die
Regelung der Wechselmagazine auf Hdndler?

Wurde von der Méglichkeit, eine Ausnahme-
genehmigung zu beantragen, Gebrauch
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Zu evaluierende Regelung

Evaluierungsfragen

gemacht? Falls ja, warum? Falls nein, warum

nicht?

35



	Inhaltsverzeichnis

	A. Einleitung

	I. Evaluierungsauftrag und Gegenstand der Evaluierung 

	II. Ziel der Evaluierung 

	III. Methode und Konzeption der Evaluierung 

	IV. Art und Inhalt der Rückmeldungen 


	B. Empirische Analyse und Bewertung der zu evaluierenden Regelungen

	I. Folgeprüfungen des Bedürfnisses - § 4 Abs. 4 WaffG 

	II. Anordnung des persönlichen Erscheinens - § 4 Abs. 5 WaffG 

	III. Neuordnung der Regelunzuverlässigkeit - § 5 Abs. 2 Nr. 3 WaffG

	IV. Erweiterung der Regelanfrage auf Verfassungsschutzbehörden und Nachberichtspflicht - �§ 5 Abs. 5 S. 1 Nr. 4 und S. 3WaffG

	V. Schalldämpfer für Jäger - § 13 Abs. 9 WaffG

	VI. Fortbesitz von Schusswaffen bei bloßer Vereinsmitgliedschaft - § 14 Abs. 4 S. 3 WaffG

	VII. Regelungen zum Verbringen, insbesondere Eintragungen in das Binnenmarktinformationssystem (IMI) - §§ 29 ff. WaffG

	VIII. Möglichkeit für Jagdscheininhaber, Nachtsichtvorsätze und Nachtsichtaufsätze für Zielfernrohre zu erwerben - §§ 29ff. WaffG

	IX. Ermächtigungsgrundlage der Länder zur Einrichtung von Messerverbotszonen - § 42 Abs. 6 WaffG

	X. Erweiterung des Informationsaustausches zwischen Waffen- und Meldebehörden - § 44 WaffG

	XI. Verbot von Magazinen mit gewisser Kapazität und Bewertung der Übergangsvorschrift - �§ 58 Abs. 17 in Verbindung mit nlage 2 Abschnitt 1 Nummer 1.2.3.4 und 1.2.4.4 WaffG


	C. Gesamtergebnis

	D. Abkürzungsverzeichnis

	E. Anlage



